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L ERLAUTERUNGSBERICHT

1. Auftrag und Bewertungsstichtag des Gutachtens

Mit Beschluss vom 05.05.2025 des Amtsgerichts Landshut, Abteilung
fur Zwangsversteigerungssachen, wurde der Unterzeichner im
Zwangsversteigerungsverfahren zum Zwecke der Aufhebung der
Gemeinschaft, Aktenzeichen 1 K 45/25, beauftragt, zur Vorbereitung
des Versteigerungstermins den Verkehrswert des im Grundbuch von
Huttenkofen, Blatt 546, des Grundbuchamtes Landshut eingetragenen
Beschlagnahmeobjektes zu schatzen. Das betreffende Grundstlick 304
in der Gemarkung Huattenkofen wurde am 24.07.2025 besichtigt. Dieser
Tag ist somit mafRgeblich fir Bestand und Zustand des Grundstucks.
Mit Nachricht vom 09.07.2025 wurden die Parteien hierzu geladen.
Wertstichtag ist der Zeitpunkt der Gutachtenerstellung. Auf die
Ausflhrungen wie sie unter Punkt 5.3 AulBenaufnahmen des
Gutachtens gemacht werden, darf an dieser Stelle verwiesen werden.
Der Unterzeichner wurde in den Verfahren 1 K 45/25, 1 K 47/25,
3 K 51/25 und 3 K 55/25 beauftragt, die Wald(teil-)grundstiicke zu
bewerten und in den Verfahren 1 K 44/25, 1 K 46/25, 1 K 48/25,

3 K49/25, 3 K50/25, 3 K52/25, 3 K53/25, 3 K 54/25 und 3 K 56/25 zur
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Bewertung der Wald(teil-)grundstiicke hinzugezogen' (AMTSGERICHT
LANDSHUT, Abteilung fir Zwangsversteigerungssachen vom 05.05.,

21.05. und 23.05.2025).

Erkldrung des Sachverstédndigen:

Vom Sachverstdndigen kann keine Stellungnahme beziiglich der Grundgrenzen
abgegeben werden. Miindliche Angaben der Beteiligten werden in die
Ausarbeitung aufgenommen und deren Richtigkeit unterstellt.

Der Sachversténdige hat an dem von ihm gefertigten Gutachten ein Urheberrecht.
Daher darf der Besteller das im Rahmen des Auftrags gefertigte Gutachten mit
allen Aufstellungen, Berechnungen und sonstigen Einzelheiten nur fiir den Zweck
verwenden, fir den es vereinbarungsgeméals bestimmt ist. Eine
dariiberhinausgehende Weitergabe des Gutachtens an Dritte oder eine andere
Verwendung durch den Besteller ist nicht gestattet.

Vervielféltigungen, Verdffentlichungen und die Verbreitung des Gutachtes, auch
auszugsweise oder sinngemdl3, bedirfen der schriftlichen Genehmigung des
Verfassers. Beschreibungen der Grundstiicke stellen keine vollstdndige
Aufzéhlung dar. Sie dienen der allgemeinen Darstellung und als Groblibersicht.
Bei den FldchengréRen von berechneten (Teil-)Fldchen handelt es sich um ca.-

Angaben.

1Die den Verfahren 3 K 49/25, 3 K 52/25, 3 K 53/25 und 3 K 56/25 zugeordneten Grundstiicke
in der Gemarkung Niederviehbach wurden besichtigt, doch Iasst sich hier eine eigenstandige
Bewertung nicht begriinden. Flurstiick 2631 ist ein feldgehdlzartiger, 152 m? grofer Rand.
Bei 3115 ist davon auszugehen, dass es sich bei der ausgewiesenen 331 m? gro3en Wald-
flache Gberwiegend um den Uberhang aus den umgebenden Waldgrundstiicken handelt. Bei
3141 und 3143 sind 474 m? Wald und 148 m? Gehdlz bzw. 139 m? Gehdlz genannt, es sind
dies Rander Uberwiegend aus Strauchern, auf 3141 steht zudem auf etwa 300 m? invasiver
Japanischer Staudenknéterich (Reynoutria japonica). Grundstiick 3202/2 ist ein 172 m? grol3er
strauchreicher Streifen entlang des im Norden fllhrenden Baches. Die den Verfahren
3 K'50/25 und 3 K 54/25 zugeordneten Grundstiicke 2686, 2709 und 3196 in der Gemarkung
Niederviehbach sind reine Landwirtschaftsflachen.
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2. Bewertungsgrundlagen

Verordnung Uber die Grundsatze fur die Ermittlung der Verkehrswerte

von Immobilien und der flr die Wertermittlung erforderlichen Daten

(Immobilienwertermittiungsverordnung — ImmoWertV) vom 14. Juli
2021
Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittlungs-

verordnung (ImmoWertV — Anwendungshinweise — ImmoWertA) vom

20. September 2023

Bundesministerium der Finanzen: Richtlinien fur die Ermittlung und
Prufung des  Verkehrswerts von  Waldflachen und  flr
Nebenentschadigungen (Waldwertermittlungsrichtlinien 2000 - WaldR

2000) in der Fassung vom 12. Juli 2000

Bundesanstalt fur Immobilienaufgaben: Bekanntmachung der
Anpassung der Richtlinien fur die Ermittlung und Prifung des
Verkehrswerts von Waldflachen und fur Nebenentschadigungen
(Waldwertermittlungsrichtlinien 2000 — WaldR 2000) vom 20. Marz

2019
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4. Flachenstand und Eigentumsverhaltnisse

Gemal® Auszug aus dem Liegenschaftskataster des Amtes flr
Digitalisierung, Breitband und Vermessung Landshut vom 10.04.2025
und Grundbuch von Huttenkofen, Blatt 546, des Amtsgerichtes
Landshut, liegen zu dem, auf Teilflache, als Wald genutzten
Grundstuck, die in Tabelle 1 zusammengefassten Angaben vor.

Flurstick 304 liegt nordwestlich der Ortschaft Hiuttenkofen zwischen
370 und 455 Metern Seehdhe im ,Schlésselberg®, mit ,Enzelberg,
.Kellerberg“ und ,Gesenderberg® gehdrt dieser einem bewaldeten
Hoéhenzug an, dessen einzelne Héhen durch tiefe Graben zur Isar
abgegrenzt sind. Das Grundstuck ist stark nach Nordosten geneigt, im
Norden fallt es schroff in die Auebene der Isar ab. Dieses schroffe
Teilstlick liegt im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 7439-371.05 Leiten der
Unteren Isar?. Eine Teilflache dieses schroffen Teilstickes wiederum
gehoért zum Biotop 7340-0298 Hangwald nérdlich Hiittenkofen.
Zumindest ein Teil dieses schroffen Abschnittes ist als
Rutschablagerung — Ablagerungsbereiche (Georisiken in Bayern) mit
Abbruchkante deklariert. Das Grundstlck gehdrt keinem Natur- oder
Landschaftsschutzgebiet an und liegt in keinem Wasserschutzgebiet.
Es befinden sich keine weiteren gesetzlich geschitzten Biotope nach §
30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG Biotopkartierung) auf dem
Grundstick, auch keine Naturdenkmale und geschitzten

Landschaftsbestandteile. Das Grundstlick ist nicht in das Bayerische

2Gebietsdaten unter: https://www.lfu.bayern.de/natur/natura2000/browse/info?id=7439371.
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Vertragsnaturschutzprogramm  Wald und  Offenland  (VNP)
aufgenommen, es bestehen auch keine Bewirtschaftungsauflagen nach
dem Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogramm fir die Flache.
Das Grundstlck ist nicht Teil eines Bayern-Netz-Natur-Projektes und
wird auch nicht im  Okoflachenkataster (OFK)  geflhrt

(www.atlas.bayern.de; www.umweltatlas.bayern.de; LANDRATSAMT

LANDSHUT, Untere Naturschutzbehoérde, E-Mail vom 23.09.2025). Zu
16.217 m? Wald gehoéren 632 m? Weg. Hierbei handelt es sich um einen
nicht vermessenen Eigentimerweg der Uber Flurstick 299 Anschluss
an den im Osten fihrenden Gemeindeweg 289 findet. Im Siden grenzt
das Grundstick an den Gemeindeweg 309/2. Flurstick 304 gilt als
ganzlich vermessen. Der Grenzverlauf war aber nicht immer eindeutig
zu erkennen. Fur amtlich bestatigte Grenzen ware ein Antrag auf
Grenzermittlung zu stellen (AMT FUR DIGITALISIERUNG,
BTEITBAND UND VERMESSUNG PFARRKIRCHEN, AUSSEN-
STELLE SIMBACH AM INN vom  23.09.2025). Die
Zwangsversteigerung zum Zwecke der Aufhebung der Gemeinschaft ist
angeordnet (Amtsgericht Landshut, AZ: 1 K 45/25); eingetragen am
15.04.2025. Ob fir das zu bewertende Grundstick ungeschriebene
Rechte und/oder Vereinbarungen und/oder Belastungen bestehen, ist
nicht bekannt. Es wird davon ausgegangen (ggf. fiktiv), dass keine
weiteren Rechte und/oder Belastungen vorliegen. Zu den

Eigentumsverhaltnissen an dem genannten Grundstick wird auf das
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Grundbuch von Hiuttenkofen, Blatt 546 des Amtsgerichts Landshut,

verwiesen.

Tabelle 1: Flachenstand des Grundstiicks

FI.Nr. Gemarkung Blatt Flédche Ort Nutzung
m? m?

Weg Wald

304  Hittenkofen 546 16.849 Schlosselberg 632 16.217
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5. Bewertung

5.0 Grundlagen zur Wertermittlung

Die Grundlagen der Wertermittlung von Grundstlicken werden durch die
Immobilienwertermittiungsverordnung (ImmoWertV) zum Baugesetz-
buch (BauGB) gebildet. Der § 2 Absatz 1 sagt hierzu: ,Der
Wertermittlung sind die allgemeinen Wertverhaltnisse auf dem
Grundstiucksmarkt zum Wertermittlungsstichtag und der Grundstlcks-
zustand zum Qualitatsstichtag zugrunde zu legen®. ,Der Wert-
ermittlungsstichtag ist der Zeitpunkt, auf den sich die Wertermittlung
bezieht und der fir die Ermittlung der allgemeinen Wertverhaltnisse
malfgeblich ist* (§ 2 Absatz 4). ,Der Qualitatsstichtag ist der Zeitpunkt,
auf den sich der fiur die Wertermittlung maRRgebliche Grundstickszu-
stand bezieht. Er entspricht dem Wertermittlungsstichtag, es sei denn,
dass aus rechtlichen oder sonstigen Grinden der Zustand des
Grundsticks zu einem anderen Zeitpunkt maf3geblich ist“ (§ 2 Absatz
5). ,Kunftige Anderungen des Grundstiickszustands sind zu berlick-
sichtigen, wenn sie am Qualitatsstichtag mit hinreichender Sicherheit
aufgrund konkreter Tatsachen zu erwarten sind“ (§ 11 Absatz 1). ,Sind
kiinftige Anderungen des Grundstiickszustands nicht mit hinreichender
Sicherheit absehbar, ist von einer Beibehaltung des Grundstlcks-
zustands, wie er sich am Qualitatsstichtag darstellt, auszugehen.
Gleichwohl kann in diesen Fallen eine auf eine Anderung des

Grundstickszustands gerichtete Erwartung der Marktteilnehmer den
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Wert beeinflussen (vgl. z. B. Nummer 3.(1)) (Nummer 11.(1).1

ImmoWertA).

§ 194 BauGB definiert den Verkehrswert/Marktwert folgendermalien:
"Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in
dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewoéhnlichen
Geschaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und
tatsachlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der
Lage des Grundstlicks oder sonstigen Gegenstands der Wertermittiung
ohne Ricksicht auf ungewdhnliche oder personliche Verhaltnisse zu

erzielen ware."

SAGL (1992) beschreibt den Tausch- (Verkehrs)wert eines Gutes als
.Funktion (f) eines Komplexes von wertbestimmenden Faktoren
(EinflussgroRen)“: Tausch-(Verkehrs)wert = f (Angebot/Nachfrage
unter den Bedingungen der Einschatzung von Ndutzlichkeit und
Seltenheit durch bestimmte Akteure)3.

Und in der Waldwertermittlungsrichtlinie 2000 (WaldR 2000)#4 heil3t es
unter Punkt 3. Wertermittlungsverfahren ferner: ,Der Waldwert ist

grundsatzlich im Wege einer Einzelwertermittlung herzuleiten.

3zur Verdeutlichung, dass es sich bei der gesuchten Wertart um einen Marktwert handelt, hat
sich die Kurzformel ,Schatzung des wahrscheinlichsten Kaufpreises im nachsten fiktiv
unterstellten Kauffall* bewahrt (OFFER, 2022).

4wWahrend die ImmoWertV eine Durchfuhrungsverordnung zum Baugesetzbuch ist, sind die
WaldR 2000 eine von der Bundesanstalt fir Immobilienaufgaben erlassene Verwaltungsvor-
schrift. Nach BGH-Urteil vom 12.01.2001 ist die ImmoWertV grundsatzlich allgemein-
verbindlich und gelten ihre Vorschriften als ,anerkannte Regeln der Bewertungslehre®. Die
WaldR 2000 sind grundsatzlich nur fir Organe des Bundes verbindlich. In der Waldbewertung
sind sie eine wichtige Orientierungshilfe, die mehrfach gerichtlich bestatigt wurden (OFFER,
2022).
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Bei der Einzelwertermittiung werden gesonderte Wertermittlungen fur
den Boden und fur den Waldbestand durchgeflihrt. Die Summe der fur
den Boden und flr den Waldbestand ermittelten Einzelwerte stellt
regelmafig den Waldwert dar“ (WaldR 2000).

Das Sach-(Substanz)wertverfahren® ist das Standardverfahren bei der
Verkehrswertschatzung von einzelnen Bestanden und von kleineren

Forstbetrieben.

SDer Boden wird im Rahmen einer Vergleichswertmethode und der Bestand mit Hilfe eines
Berechnungsverfahrens bewertet. Die Bewertung erfolgt also durch den Vergleich mit
Transaktionen auf Markten fur Teile des Vermdgensgutes oder der fiir ihnre Wiederherstellung
einzusetzenden Produktionsfaktoren. Dies ist mehr oder weniger dquivalent der Uberlegung,
wie viel fur die einzelnen Bestandteile des Unternehmens auf den jeweiligen Markten erldst
werden kdnnte, was eine gedankliche Zerschlagung des Unternehmens bedeutet, weshalb
auch von einem ,Zerschlagungswert‘ gesprochen wird (LEHRSTUHL FUR FORSTLICHE
WIRTSCHAFTSLEHRE MUNCHEN, unter: www.forst.tu-muenschen.de).



http://www.forst.tu-muenschen.de/
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5.1  Methodische Bewertungsgrundsatze zur Feststellung der
Bodenverkehrswerte
1.
Die Preisstruktur von Grund und Boden wird durch die verschieden-
artigen Moglichkeiten der Grundstlicksnutzung bestimmt, welche sich
aufgrund unterschiedlicher Bodenqualitaten sowie der ortlichen und
raumlichen Lage ergeben. In § 2 Abs. 2 ImmoWertV heildt es: ,Die
allgemeinen Wertverhaltnisse richten sich nach der Gesamtheit der am
Wertermittlungsstichtag flr die Preisbildung von Grundsticken im
gewohnlichen Geschaftsverkehr maligebenden Umstande, wie nach
der allgemeinen Wirtschaftssituation, nach den Verhaltnissen am
Kapitalmarkt sowie nach den wirtschaftlichen und demografischen
Entwicklungen des Gebiets".
,Der Grundstickszustand ergibt sich aus der Gesamtheit der
rechtlichen Gegebenheiten, der tatsachlichen Eigenschaften, der
sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Wertermittlungsobjekts
(Grundstiicksmerkmale). Zu den Grundsticksmerkmalen kdnnen
insbesondere zahlen 1. der Entwicklungszustand, 2. die Art und das
Mal der baulichen Nutzung und sonstigen Nutzung, 3. die tatsachliche
Nutzung, 4. der beitragsrechtliche Zustand, 5. die Lagemerkmale, 6. die
Ertragsverhaltnisse, 7. die GrundstlcksgroRe, 8. der Grundstlickszu-
schnitt, 9. die Bodenbeschaffenheit, 10. bei bebauten Grundsticken
zusatzlich a) die Art der baulichen Anlagen, b) die Bauweise und die

Baugestaltung der baulichen Anlagen, c) die GroélRe der baulichen
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Anlagen, d) die Ausstattung und die Qualitat der baulichen Anlagen,
einschlieBlich  ihrer energetischen Eigenschaften und ihrer
Barrierefreiheit, e) der bauliche Zustand der baulichen Anlagen, f) das
Alter, die Gesamtnutzungsdauer und die Restnutzungsdauer der
baulichen Anlagen, 11. bei landwirtschaftlichen Grundstlcken,
Dauerkulturen und bei forstwirtschaftlichen Grundsticken die
Bestockung, 12. die grundstlicksbezogenen Rechte und Belastungen®
(§ 2 Abs. 3 ImmoWertV).

Forstwirtschaftliche Flachen werden nach § 3 Abs. 1 ImmoWertV der
Entwicklungsstufe ,Flachen der Land- oder Forstwirtschaft“ zugeordnet.
Dies sind Flachen, die ohne Bauerwartungsland, Rohbauland oder
baureifes Land zu sein, land- oder forstwirtschaftlich nutzbar sind.

In den Anwendungshinweisen zur ImmoWertV — ImmoWertA ist unter
Nummer 3.(1) zu § 3 ImmoWertV ausgeflihrt: ,Zu den Flachen der
Land- oder Forstwirtschaft gehdéren auch Brachflachen oder stillgelegte
landwirtschaftliche Anbauflachen. Die Zuordnung zum Entwicklungs-
zustand ,Flachen der Land- oder Forstwirtschaft’ entfallt grundsatzlich
nicht dadurch, dass sich die entsprechenden Flachen insbesondere
durch

- ihre besondere landschaftliche oder verkehrliche Lage,

— durch ihre Funktion oder

- durch ihre Nahe zu Siedlungsgebieten
auch fur auBerlandwirtschaftliche oder auflerforstwirtschaftliche Nut-

zungen eignen, aber eine Entwicklung zu Bauerwartungsland oder
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Rohbauland in absehbarer Zeit nicht bevorsteht. Es handelt sich bei
diesen Flachen, die unter den Begriffen ,beglnstigtes Agrarland’,
,beeintrachtigtes Agrarland’, oder auch ,besondere Flachen der Land-
und Forstwirtschaft’ bekannt sind, nicht um einen eigenen
Entwicklungszustand, sondern um Einzelflachen oder Gebiete, die
einen Wert aufweisen, der vom Wert fir land- oder forstwirtschaftliche
Flachen, die sich nicht fir auBerland- oder auRerforstwirtschaftliche
Nutzungen eignen, abweicht, jedoch im Fall des begunstigten
Agrarlandes  noch  nicht unter den  Entwicklungszustand
,Bauerwartungsland‘ eingeordnet werden koénnen (vgl. Nummer
11.(1).1). Insbesondere bei beglnstigtem Agrarland kann eine
Einstufung als ,sonstige Flachen' nach § 3 Absatz 5 in Frage kommen.
Eine Eignung far aulerlandwirtschaftliche oder
aulerforstwirtschaftliche Nutzungen kann wertbeeinflussend sein,
wenn im gewodhnlichen Geschéaftsverkehr eine dahingehende
Nachfrage besteht. Eine besondere Funktionsgebundenheit und eine
damit verbundene geringe Nachfrage kénnen den Wert auch negativ
beeinflussen” (ImmoWertA).

2.

Nach Punkt 5.1 der WaldR 2000 ist der Waldbodenverkehrswert
grundsatzlich aus Waldbodenpreisen herzuleiten, die bei Verkaufen
vergleichbarer Waldflachen erzielt worden sind. Vergleichbare
Waldflachen sollen hinsichtlich der ihren Wert beeinflussenden

Umstande mit dem Wertermittlungsobjekt soweit wie moglich
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Ubereinstimmen. Insbesondere sollen sie nach Lage, Funktion, GroRe,
Flachengestalt, ErschlieRungszustand, Bodenbeschaffenheit und
Ertragsfahigkeit sowie nach Art und Mal} der tatsachlich zuldssigen
Nutzung einen Vergleich zulassen. Dabei muss berucksichtigt werden,
dass man Kaufpreise geeigneter Vergleichsgrundstiicke in
ausreichender Zahl heranziehen muss. Waldbodenpreise, die nicht im
gewohnlichen Geschaftsverkehr zustande gekommen sind, oder die
durch ungewdhnliche oder personliche Verhaltnisse beeinflusst worden
sind, kdnnen fur die Ermittlung des Waldbodenverkehrswerts nur dann
herangezogen werden, wenn diese Besonderheiten in ihrer Auswirkung
auf den Preis erfasst und ausgeschaltet werden. Soweit die
herangezogenen Vergleichsflachen hinsichtlich der ihren Wert
beeinflussenden Umstande von der zu bewertenden Flache abweichen,
oder soweit sich die Lage auf dem Grundstlicksmarkt geandert hat, ist
dies durch angemessene Zu- oder Abschlage zu den Kaufpreisen zu
berlcksichtigen. Soweit ortlich keine oder nicht genligend viele
Vergleichspreise vorhanden sind, kann auch auf vergleichbare
Verkaufe in anderen Gemeinden zurickgegriffen werden, sofern die
ortlichen Verhaltnisse und die Marktlage einen Vergleich nicht
ausschliefen. In der Regel wird dabei auf Nachbargemeinden
zurlckgegriffen, vorausgesetzt, dass diese mit der Gemeinde in der
sich das zu bewertende Grundstiick befindet, beziglich Landschaft,
Siedlungsstruktur und dem allgemeinen Erschlielungszustand

vergleichbar sind (WaldR 2000).
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3.
Weiter sind folgende Merkmale des Grundstlicks relevant:

Lage zur Verkehrsinfrastruktur
Innere Verkehrsinfrastruktur
Gelandebeschaffenheit hinsichtlich Einfluss auf die Forstwirtschaft

AuRere Form und Arrondierung

a w0 nh =

Nachbarschaftsverhaltnisse z. B. Einschluss in Fremdbesitz oder
Lage im Flachenwidmungsplan

Regionales Aufwand- und Ertragsniveau bzw. dessen Dynamik
Belastungen und Beschrankungen

Ertragschancen aulerhalb der Holzproduktion

© © N o

GroRe des Grundstlcks
4.
Da nun aus den Kaufpreissammlungen der Gutachterausschisse bei
den Kreisverwaltungsbehdorden in der Regel nur Preise fur Boden und
Holzbestand zu ersehen sind, ist das Vergleichswertverfahren nur
eingeschrankt anwendbar. Nach der WaldR 2000 kann der
Waldbodenwert hilfsweise bzw. unterstutzend im Anhalt an
landwirtschaftliche Bodenpreise abgeleitet werden. MANTEL (1982)
unterstellt eine Wertrelation zum angrenzenden Agrarland von 1 : 3.
SAGL (1995) fuhrt als gelaufige Preisrelation fur mittleres Ertrags-
Aufwandsniveau von Acker : Wiese : Wald ein Wertverhaltnis von 3 : 2
1 an. Je nach Region unterschiedlich, verschieben sich die
Wertverhaltnisse jedoch zugunsten des Agrarlandes, insbesondere bei
besseren Bodden oder in Ballungsraumen. Das durchschnittliche
Waldbodenpreisniveau erreicht vielfach nur eine Wertrelation

Waldboden zu angrenzendem Agrarland von 1 : 4. LINDEMANN (1992)
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stellt als ein Ergebnis seiner Analyse fest, dass der Waldpreis
(Waldboden + Holzbestand)® im Schnitt bei 50% des Preises
landwirtschaftlicher Flachen oder bei 3% des Baulandpreises liegt. Der
Preis flir Waldboden liegt zwischen 18% und 31%, im Schnitt bei 25%
des Preises landwirtschaftlicher Flachen oder bei 1% bis 2%, im Schnitt
bei 1,5% des mittleren Baulandpreises.

5.

Den Wert des Bodens konnen auch noch weitere Umstande beein-

flussen, wesentlich sind hier zwei Sachverhalte zu nennen:

1. Die freiwillige oder unfreiwillige Einrdumung von Rechten,
Duldungen, Grundbenutzungen durch Dritte bzw. ganzliche
Grundabtretungen, wobei die Art dieser Grundbenutzungen und —
abtretungen dazu geeignet ist, auf die angrenzenden Grundstiicke
und Anlagen wertmindernd auszustrahlen. Typische Falle sind
Strallen- und Leitungsbau. Die Belastung mit Rechten Dritter
verringert die Dispositionsfreiheit jetzt und kann, auch bei heutiger

vertraglicher Absicherung, zu ungunstigen Weiterungen fuhren.

BLINDEMANN kommt bei seinen Untersuchungen auf einen Wertanteil von 50% fir den
Boden und 50% fiur den aufstockenden Holzbestand (LINDEMANN, 1992). Das
FORSTREFERAT der OBERFINANZDIREKTION NURNBERG unterstellt bei Waldverkaufen
bis zu einem Wert von 51.129 € (100 000 DM) als ,Vereinfachungslésung® eine Aufteilung von
1/3 fir Boden und 2/3 fur Bestand. Bei groReren Waldflachen zeigen die Auswertungen, dass
sich die Wertanteile in Richtung 37% fiir den Boden und 63% fiir den Bestand verdichten
(OBERFINANZDIREKTION NURNBERG, FORSTREFERAT, Miindliche Mitteilung vom Juli
2003). Gemall Bekanntgabe des Bayerischen Landesamtes fur Steuern qilt bei der
VeraulRerung von Waldflachen bis 5 Hektar Grofle als Vereinfachungsregelung eine
pauschale Aufteilung des Kaufpreises von 40% fur Grund und Boden und 60% fir das
aufstehende Holz (BAYERISCHES LANDESAMT FUR STEUERN, Bekanntgabe vom
22.05.2018).
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2. Die unfreiwillige  oder freiwillige Einschrankung  der
Dispositionsfreiheit und/oder Dispositionsmdglichkeit zugunsten
Dritter auf bestimmten Grundflachen unter Beibehaltung des
Eigentums, wobei hier auch der Fall 1 zusatzlich eintreten kann. Zu
nennen sind hier beispielsweise Bannwalder und
Naturschutzgebiete.

6.

Nichtholzboden und Wege sind wie Holzboden zu bewerten. Dazu

BEWER (1996): ,Nutzbares Gelande ohne Wege ist Prarie, geeignet

zur Jagd oder zur extensiven Herdehaltung. Jede planvolle

Flachennutzung setzt Wege voraus. Wege machen den Wert der

Nutzflache mdglich. Sie bilden mit den Nutzflachen eine Werteinheit wie

die Rader mit dem Wagen. Die Vorstellung einer Acker-,

Weidegemarkung ohne Wege ist absurd, ebenso die Vorstellung eines

Baugebietes ohne Wege.”
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5.2 Methodische Bewertungsgrundsatze zur Feststellung der

Waldbestandswerte

5.2.1 Nicht hiebsreife Bestande

Fir Waldbestande des Altersklassenwaldes, welche die Umtriebszeit
erreicht oder uberschritten haben, ist als Bestandeswert der Abtriebs-
wert zu ermitteln. Far jungere Waldbestande des Altersklassenwaldes
ist der Bestandeswert nach dem Alterswertfaktorenverfahren” zu er-
mitteln. Ist jedoch der Abtriebswert groRer als der nach dem Alters-
wertfaktorenverfahren ermittelte Wert, so ist als Bestandeswert der

Abtriebswert anzusetzen (Punkt 6.2 der WaldR 2000).

Der Bestandeswert nach dem Alterswertfaktorenverfahren ist nach der
Formel Ha = [(Au — c) x f + ¢)] x B zu ermitteln (siehe Punkt 6.6 der

WaldR 2000).

"Die Herleitung der Alterswertfaktoren erfolgt Uber eine kontinuierliche Alterswertkurve, deren
Funktionswerte den Kulturkosten als Untergrenze im Alter Null und dem erntekostenfreien
Abtriebswert im Alter U entsprechen. Diese Alterswertkurve wird mit der Be-
standeserwartungswertformel oder der Bestandeskostenwertformel unter Verwendung eines
(néherungsweise) der internen Verzinsung entsprechenden Zinsfultes und typischer Daten flr
Holzpreise, Erntekosten, Lohnnebenkosten, Pflanzkosten usw. berechnet. Bei den Werten
handelt es sich nicht um Sachwerte, denn dieser Begriff impliziert eine Objektivierung tber
Marktpreise. Tatsachlich wird kein in der Bewertungslehre bisher verwendeter Begriff den mit
Alterswertfaktoren berechneten Bestandeswerten gerecht. Zweck der Einflhrung dieses
Rechenverfahrens war zweifellos die Notwendigkeit der Ermittlung objektivierter Be-
standeswerte. Die Objektivierung erfolgt hier aber nicht durch Orientierung an Marktpreisen,
sondern iber ein Rechenverfahren (LEHRSTUHL FUR FORSTLICHE WIRTSCHAFTS-
LEHRE MUNCHEN, unter: www.forst.tu-muenchen.de).
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Es bedeuten dabei

Ha = Bestandeswert fur 1 ha im Alter a

Au = Abtriebswert je ha eines Waldbestandes im Alter der U

U = Umtriebszeit in Jahren

¢ = Kulturkosten je ha (Wiederaufforstungskosten)

f = Alterswertfaktor fur das Alter a — Anlage 1 Aktualisierte
Alterswertfaktoren zu den Waldwertermittlungsrichtlinien 2000
vom 28.03.2019

B = Bestockungsfaktor (= erwarteter Bestockungsgrad im Alter U)

a = Alter a (Kulturalter, ggf. wirtschaftliches Alter der Pflanzen)

Berechnung Flurstiick 304 Hiittenkofen, Bestand 3, Altholz, Buche:

Buche Bon. 1,0 nach WIEDEMANN, 1931, MéaBige Durchforstung, Bg 1,0
(Bestockungsgrad 1,0), U = 140 (140 Jahre Umtriebszeit), 100 (Alter 100
Jahre), 0,4390 ha (= 0,4390 ha Bestand, davon 100% Anteil der Baumart),
Vorrat 140 (Vorrat im Alter 140 Jahre nach Ertragstafel) = 5640 Fm o.R.

(Erntefestmeter ohne Rinde).

Au =7.478 €/ha

U =140 Jahre
¢ =29.000 €ha
f =0,833

Bg =1,0

F =0,4390 ha
% =100

Ha = [((7.478 — 9.000) x 0,833 + 9.000)) x 100% x 1,0 x 0,4390 ha))] = 3.394 €

Die Umsatzsteuer wird bei der Ermittlung der Au - Werte mit eingerechnet.
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Bestockungsgrad

Der Bestockungsgrad ist eine theoretisch — rechnerische GroRRe, die
sich auf die ideell vollbestockte Flache einer bestimmten Baumart

bezieht. Der Bestockungsgrad errechnet sich Uber die Formel:

Bestockungsgrad (BG) = Grundflache/Masse wirklich
Grundfléche/Masse Ertragstafel

Zur Ermittlung des Bestockungsgrades bedarf es einer (Ertragstafel-) Grund-
fliche als Bezugsgrof3e. Im Vergleich fiihren die Ertragstafeln zu gleichem
Ergebnis bei variierenden Bestockungsgraden aufgrund unterschiedlicher
Grundfldchen- und Massenhaltungen. Der Bestockungsfaktor soll im Gegen-
satz zu dem bei der Waldaufnahme festgestellten Bestockungsgrad in der
Formel so angesetzt werden, dass Regenerationsfahigkeit und Lichtungszu-
wachs sowie eine von der angewendeten Ertragstafel abweichende wald-
bauliche Zielbestockung angemessen beriicksichtigt werden. Siehe 6.6.1 der
WaldR 2000. Der Bestockungsgrad eines zum Zeitpunkt der Bewertung nicht
voll bestockten Bestandes wird sich im Laufe der Zeit auch bei weiterhin
ertragstafelméBiger Durchforstungsentnahme sténdig erhéhen
(RICHTLINIEN ZUR WALDBEWERTUNG IM LANDE NORDRHEIN-

WESTFALEN, WBR-NRW).

Ertragstafelmodelle
Ertragstafeln geben mittlere Bestandesentwicklungen wieder, die aus
einem in der raumlichen Verteilung, in der zeitlichen Erfassung, in
Altersstruktur, Provenienz und Behandlung heterogenen Versuchs-
flachennetz abgeleitet sind. Ertragstafeln reprasentieren also statistisch

gemittelte Wachstumsbedingungen eines definierten Beobachtungs-
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zeitraumes und haben deshalb fiir einen einzelnen Bestand nur
beschrankte Gultigkeit (PRETZSCH, UTSCHIG, 2000).

In der Forstwirtschaft ging man lange Zeit von einer Konstanz der
Standortsbedingungen aus. In den letzten Jahrzehnten mehren sich Hin-
weise, dass diese Grundannahme nicht mehr gegeben ist. Das Wachstum von
Waldbesténden wird in zunehmendem Malle durch Stérfaktoren
beeintrachtigt. In ihrem Ausmal3 reichen diese Stérfaktoren von lokalen oder
tempordren  Belastungen des Waldes durch  Absenkung des
Grundwasserspiegels, Aufhieb von Trassen, Ausbringung von Streusalz und
Immissionen aus Industrie und Landwirtschaft bis zu langfristigen Verédnder-
ungen der Kohlendioxyd- und Ozon-Konzentration und global ausgeprégten
Verdnderungen des Klimas. Die Stérfaktoren kénnen sich in spezifischen
Reaktionsmustern, wie beispielsweise dem Pufferbereich des Bodens, der
Kohlenstoff-Allokation, der Verzweigung, dem Belaubungszustand, dem
Zuwachsgang oder der Zusammensetzung von Waldgesellschaften &ulBern
und (ber mehrere Prozessebenen hinweg wirken (PRETZSCH, UTSCHIG,
2000). Untersuchungen zeigen, dass auch in Bayern in den letzten
Jahrzehnten ein deutlicher Anstieg der CO2-Konzentration zu beobachten ist
(PRETZSCH, UTSCHIG, 2000 nach SLADKOVIC, SCHEEL, SEILER, 1994,
FRICKE, WALLASCH, 1994). Fiir den Zeitraum von 1881 bis 2017 lag die
absolute Temperaturerhbhung aus den Daten des Deutschen Wetterdienstes
(DWD) flachenreprésentativ fiir Bayern bei + 1,6 Grad Celsius. Wenn es
wérmer wird, kann auch mehr Wasserdampf in der Atmosphére aufgenommen
werden. Aus der Zeitreihe von 1881 bis 2017 ergab sich ein zunehmender
Trend von 10,3% bei der Jahressumme des Gebietsniederschlages in Bayern.
Auch fiir ganz Deutschland steigt der Jahresniederschlag. Die Niederschldge
nehmen vor allem im Winter zu, wéhrend sie im Sommer praktisch
unveréndert bleiben. In Bayern nahmen die Winterniederschldge in der
Periode von 1881 bis 2017 bezogen auf das Mittel 1961 bis 1990 um 25% zu.
Im Sommer lag die Zunahme lediglich bei 0,3%. Die Anzahl der
Trockenstresstage stieg seit 1990 um rund 2 Tage. Nordbayern ist davon

stérker betroffen als der Siiden (www.Iwf.bayern.de). 2018 war in Bayern mit

9,5 Grad Celsius im Jahresverlauf um 2 Grad wéarmer als in der

Referenzperiode 1961 bis 1990. 2018 lag die Lufttemperatur in Bayern bei 9,9


http://www.lwf.bayern.de/

Verkehrswert Wald(teil-)grundstiick 304 in der Gemarkung Huttenkofen, Seite — 27 —
im Zwangsversteigerungsverfahren des Amtsgerichts Landshut, Abteilung
fir Zwangsversteigerungssachen, mit Aktenzeichen 1 K 45/25

Grad und damit 2,4 Grad lber dem langjahrigen Mittel der Vergleichsperiode
von 1961 bis 1990 (www.br.de)8. Seit den 60er Jahren wird grofflachig ein
Anstieg der Stickstoffeintrdge in Waldbkosysteme verzeichnet (PRETSCH,
UTSCHIG 2000 nach REHFUSS, 1995; ULRICH, 1995; ROTHE, 1997).
Mégliche Auswirkungen sind N&hrstoffungleichgewichte, Empfindlichkeit
gegeniiber Frost oder Trockenheit, erhbhte Anfélligkeit gegeniiber
Schaderregern,  gesteigerte  Wuchsraten  und  ein  verédndertes
Sukzessionsgeschehen. Regional unterschiedlich haben Bayerns Wélder im
Zeitraum 1750 bis ca. 1950 Néahrstoffverluste durch Streunutzung erfahren.
Heute wird keine Streu mehr genutzt und kénnen sich die einst betroffenen
Waélder erholen (PRETSCH, UTSCHIG, 2000 nach REHFUSS, 1981).
Untersuchungen (PRETSCH, UTSCHIG, 2000 nach KAHN, 1994) haben er-
bracht, dass die Zuwéchse unserer Waldbestande im Durchschnitt seit
mehreren Jahrzehnten mit gro3regionaler Auspragung betrachtlich ansteigen.
Wie lange dieser hohe Zuwachs anhélt, ob er auf hohem Niveau einschwenkt
oder sich noch weiter erhbht oder sich ein Riickgang einstellen wird, kann
derzeit nur vermutet werden (PRETZSCH, UTSCHIG, 2000).

Von folgenden Ertragstafelmodellen wird ausgegangen:

Fichte: Mittleres Ertragsniveau, ASSMANN — FRANZ 1963
Tanne: HAUSSER 1956

Kiefer: WIEDEMANN 1943

Buche, Linde: MaRige Durchforstung, WIEDEMANN 1931

Eiche: MaRige Durchforstung, JUTTNER 1955

Esche, Ahorn: WIMMENAUER 1919, SCHWAPPACH 1929
Schwarzerle: Starke Durchforstung, MITSCHERLICH 1945
Birke, Aspe: SCHWAPPACH 1929

82015 war das erste Jahr, in dem die Temperatur im Schnitt um 1° C hoher lag als vor der
Industrialisierung (WELTORGANISATION FUR METEOLOGIE, WMO 2019). 2023 wurde
eine globale Durchschnittstemperatur von 1,48° C Uber dem vorindustriellen Mittel gemes-
sen, mit aulRergewodhnlichen Hitzewellen und Dirren, extremen Stiirmen und katastrophalen
Niederschlagen. In der zweiten Jahreshalfte lag die Temperatur mehr als 1,5° C Uber dem
vorindustriellen Niveau, an manchen Tag Uberschritt sie sogar 2° C (MAX-PLANCK-GESELL-
SCHAFT ZUR FORDERUNG DER WISSENSCHAFT vom 09.01.2024, www.mpg.de).
Sonntag, 21. Juli 2024 wurde vom EU-Erdbeobachtungsprogramm Copernicus mit 17,09° C
als der weltweit heilleste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen ausgerufen, der am folgenden
Montag, 22. Juli 2024 schon wieder ubertroffen wurde. 2024 lag 1,6° C Uber dem
vorindustriellen Mittel. Damit ist es das warmste Jahr seit Beginn der Messungen
(COPERNICUS, Europe’s eyes on Earth, unter: www.copernicus.eu). Es spricht vieles dafur,
dass die Perioden auflergewohnlich hoher und langanhaltender Niederschlage in Deutschland
insbesondere 2024 zu einem grof3en Teil auf diese globalen Verhaltnisse zurtickzuflhren sind.
Dasselbe gilt auch fir die Trockenheit von Februar bis Juni 2025 (DEUTSCHER WETTER-
DIENST, Was wir Uber das Extremwetter in Deutschland wissen; Stand der Wissenschaft zu
Extremwetterereignissen im Klimawandel in Deutschland, Ausgabe 2025).



http://www.br.de/
http://www.mpg.de/
http://www.copernicus.eu/
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Kulturkosten

Zu den Kulturkosten zahlen die gegendublichen Kosten der Wieder-
begrindung eines Waldbestandes: die Kosten flr Schlagraumung und
etwaige Bodenbearbeitung, fur Pflanzenbeschaffung und Pflanzung, fur
etwa erforderlichen Schutz der Kultur, zur Abwendung sonstiger Risiken
und far Kulturpflege (Freischneiden, Unkrautbekampfung) bis zur
Sicherung der Kultur. Zu den Kulturkosten rechnen auch die anteiligen
Lohnnebenkosten und die anteilige Umsatzsteuer. Kosten, die erst
nach der Sicherung der Kultur auftreten, wie z. B. Pflege, Sauberungs-
und Lauterungskosten, rechnen nicht zu den Kulturkosten (Punkt 6.6.2

WaldR 2000).
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5.2.2 Hiebsreife oder annahernd hiebsreife Bestande

Bei hiebsreifen oder annahernd hiebsreifen Bestanden wird der auf-
stehende Holzvorrat ermittelt und daraus der werbungskostenfreie

Ertrag (Abtriebswert®) errechnet.

Umtriebszeiten

Die Umtriebszeit (U) bedeutet nach SPEIDEL (1967) die planmaRige
Produktionsdauer einer Holzart innerhalb einer Betriebsklasse. HUBER
(1966) definiert die Umtriebszeit als durchschnittliches Abtriebsalter der
in einer Hochwaldbetriebsklasse vereinigten Bestande. Die Adjektive
Lplanmalig* und ,durchschnittlich® machen deutlich, dass die
Umtriebszeit keinen festen Wert darstellt, sondern vielmehr vom
Planersteller und Betriebsleiter je nach der Zielsetzung und den
Umstanden im Forstbetrieb variiert werden kann. Der zeitliche
Spielraum ist gro® und reicht von der ,maximalen physischen
Umtriebszeit* bis zur ,Umtriebszeit eines maximalen erntekostenfreien
Ertrages.”

In der WaldR 2000 heif3t es unter Punkt 6.6.1: ,Die Umtriebszeit (U) ist
grundsatzlich nach dem Betriebswerk bzw. Betriebsgutachten oder

nach der gegendublichen Umtriebszeit anzusetzen.”

9Abtriebswerte von Waldbestanden sind der in Geld ausgedrickte Wert des mit Marktpreisen
bewerteten stehenden Holzvorrates an verkaufsfahigen Sortimenten, abzuglich des fir die
Ernte dieser Mengen und Sorten erforderlichen Aufwands. Bei der Ermittlung von
Abtriebswerten wird demnach unterstellt, dass der Holzvorrat eines Bestandes genutzt wird,
allerdings wird nur so getan, als wirde er verkauft. Wirde der Bestand namlich tatsachlich
genutzt und verkauft, bedlrfte es keiner Bestandesbewertung, weil damit Mengen, Preise,
Erntekosten und erntekostenfreier Verkaufserldés bekannt wiirden (SAGL, 1995).
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Holzpreise

Bei der Ermittlung der nachhaltigen Holzpreise ist von den in gro3eren
Forstverwaltungen im Durchschnitt mehrerer, dem Wertermittlungs-
stichtag vorangegangener Forstwirtschaftsjahre erzielten Holzpreisen
auszugehen. Die allgemeine Entwicklungstendenz der Holzpreise und
die besonderen, gegendublichen Verhaltnisse sind angemessen zu
berucksichtigen (6.5.1 WaldR 2000). Dabei sind um konjunkturelle
Schwankungen am Holzmarkt bereinigte Holzpreise zugrunde zu legen.
Waldbestande, die nach den Regeln geordneter Wirtschaftsfihrung
und ohne Verstol} gegen forstgesetzliche Bestimmungen sofort genutzt
werden konnen, sind mit aktuellen Holzpreisen zu bewerten, sofern

diese den mehrjahrigen Durchschnitt Gbersteigen.

Holzerntekosten

Als Holzerntekosten sind die zum Wertermittlungsstichtag in der
jeweiligen Gegend Ublichen Holzerntekosten anzusetzen. Hierzu
gehodren die Kosten des Holzeinschlags unter Berucksichtigung der
besonderen Hiebs- und Arbeitsbedingungen, der Holzvermessung, der
Holzbringung und die anteiligen Lohnnebenkosten. Soweit in der
jeweiligen Gegend bei der Holzernte Unternehmereinsatz Ublich ist, ist
auch die dabei anfallende Umsatzsteuer zu den Holzerntekosten zu

rechnen (6.5.2 WaldR 2000).
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5.3 AufRenaufnahmen

Die fur eine Bewertung notwendigen Grundlagen wurden am
Donnerstag, den 24.07.2025 erhoben. Zu den Anwesenden bei diesem
Ortstermin wird auf das Beiblatt zum Gutachten verwiesen. Die
Ausweisung der Holzbestande erfolgt mit der Unterstitzung von
Luftbildkarten.

Flurstick 304 liegt nordwestlich Huttenkofen im ,Schlésselberg”
zwischen 370 und 455 Metern Seehodhe. Auf der groleren Teilflache 1
von 8.827 m? steht ein Altholz aus fuhrender Kiefer mit einzel- und
truppweise eingemischter Fichte und Fichte und Buche und einzelnen
Tannen im Unter- und Zwischenstand, im Bereich der Grenze im Osten
stehen auf rund 2.000 m? abgesehen von einzelnen Kiefern und
Buchen, im Wesentlichen Fichten im Reinbestand. Die Kiefer wird im
Durchschnitt auf 110 Jahre geschatzt, im Siden ist sie etwas jlnger,
die Fichte auf etwa 85 Jahre. Der Bestand ist etwas Uberbestockt. Auf
rund 1.000 m? wurde nach Kaferbefall mit Fichte, Kiefer und Buche
aufgeforstet. Die Kultur ist etwa 5 bis 10 Jahre alt. Auf rund 3.000 m?
schlieldt ein Hallenbestand (2) der Buche an, mit einzel- und truppweise
eingemischten Kiefern und Fichten. Die Buche ist massig, einzelne
Stamme sind gut geformt, andere wieder zwieselig. Die Buchen werden
auf etwa 120 bis 150 Jahre geschatzt, im Schnitt auf 130 Jahre, die
Kiefer auf etwa 110 Jahre und die Fichte auf 90 Jahre. Damit ist der
Bestand, von den eingemischten Kiefern abgesehen, weitgehend

hiebsreif. Im Norden fallt das Grundstiick schroff in die Ebene der Isar
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ab. Auf diesem etwa 4.390 m? messenden Steilhang steht ein
naturnahes Buchen-Altholz (3) mit etwas Buche im Unter- und
Zwischenstand, das auf etwa 90 bis 110 Jahre geschatzt wird. Den
Buchen sind einzelne Kiefern beigemischt, eingemischte Fichten sind
nach Kaferbefall ausnahmslos ausgefallen, das dirre Holz verblieb im
Steilhang. Die Qualitat der Buche ist bestenfalls Mittelmal3. Das Alter
der Bestande wurde durch Bohrspannentnahmen und Zahlen der
Jahrringe an Stocken gewonnen. Der Vorrat der noch nicht hiebsreifen
Holzer wird auf Basis einer Schatzung uber Alter und Héhenbonitat
hergeleitet. Hierzu wurden ihre Bestockungs- und Mischungsanteile
geschatzt. Fur die alteren Holzer wurde der Vorrat auf Basis der
Hilfstafeln fUr die Forsteinrichtung hergeleitet (HILFSTAFELN FUR DIE
FORSTEINRICHTUNG 2018, SEITE 194). Im Bestand 1 wurden zwei
Stichproben gekluppt. Erhoben wurden noch Exposition und Neigung
des Gelandes und die ErschlieRungssituation. Bodenverhaltnisse und
Bewuchs und schliellich die Qualitdt des Holzes wurden
angesprochen. Fir das Grundstlick besteht Anschluss an den Weg
309/2 Huittenkofen im Suden der Gemeinde Niederaichbach. Obwohl
das Grundstuck als vollstdndig vermessen gilt, war der Grenzverlauf
nicht immer eindeutig ersichtlich. Auf die Ausfuhrungen unter Punkt 4.

Flachenstand und Eigentumsverhéltnisse wird verwiesen.
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6. Forstlicher Tatbestand

6.1 Lage
Das zu bewertende Grundstuck liegt in der Gemarkung Huttenkofen der
Gemeinde Niederaichbach im  Ostlichen  Niederbayerischen

Tertiarhigelland zwischen etwa 370 und 455 Metern Seehodhe.

6.2 Klima
Die Niederschlage betragen im Jahresmittel bei 800 mm; die

Jahresdurchschnittstemperatur liegt bei 8° C1°.

6.3 Boden

Ausgangsgestein fur die Bodenbildung sind tertiare Sande und Kiese
der oberen Sulwassermolasse mit verschieden machtiger Lehm-
auflage. Die vorherrschenden Bodenarten auf den ebenen bis schwach
geneigten Lagen, Mittel- und Unterhangen sind frische skelettarme,
sandige, zum Teil schluffige oder tonige Lehme, die im Unterboden
mitunter verdichtet sind. Auf exponierten Hangkanten, Kuppen und
stark geneigten Ober- und Mittelhangen finden sich maRig frische,
kiesig, lehmige Sandbdden; der Lehm in Beimengung oder als

geringmachtige Auflage.

10pie nachstgelegene Waldklimastation liegt im Kranzberger Forst zwischen Kranzberg und
Freising im Oberbayerischen Tertiarhigelland auf 508 m Seehdhe. Das Jahresmittel der
Lufttemperatur liegt hier bei 8,3° C mit 844 I/m? Jahresniederschlag (www.Ilwf.bayern.de).



http://www.lwf.bayern.de/
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6.4  Natlrliche Waldzusammensetzung!
Die natlrlichen Waldgesellschaften des Ostlichen Niederbayerischen
Tertiarhigellandes sind submontane Buchenwalder mit Stieleiche,

Fichte und Tanne. Auf armeren Sanden und Kiesen Eichen und Kiefern.

11K. FOERST und K. KREUTZER: Regionale Waldzusammensetzung Bayerns, 1978,
Uberarbeitung GULDER, 2001.



ErschlieRung
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7. Beschreibung des Grundstiicks und der Holzbestande
Flurstiick Nr. 304
Gemarkung Huttenkofen
Gesamtflache 16.849 m?
Nutzungs- Teilflache
Art (m?3)
Wald 16.217
Weg 00.632
Lage Schldsselberg
Zuschnitt
Eingrenzung :N: FL. Nr. 192 Wald
O: FI. Nr. 299 Wald
S: FI.Nrn. 311, 312/3 Wald
W: FI. Nrn. 305/2, 306, 311 Wald
Zufahrt Gemeindeweg 309/2 im Siden
Bestand Nr. 1
Flache 8.827 m?
Gelande Stark geneigt nach Nordosten
Boden Frisch bis sehr frisch
90 Kiefer 70 — 120/110; Bon. 1,0
10 Fichte 60 — 90(100)/80; Bon. OH 36
Alter:
BG: 1,0-14
Bestandesform Altdurchforstung/Altholz

Gemeindeweg 309/2 im Stden
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Sonstiges

FUhrende Kiefer mit einzel- bis truppweise Fichte
und Fichte (Tanne) und Buche im
Zwischenstand; im Osten auf rund 2.000 m?
reiner Fichtenblock; auf rund 1.000 m?
Aufforstung nach Kaferbefall mit 80 Fichte, 10
Kiefer, 10 Buche; Kiefer eher grobastig und
brausch; Fichte zu Rotfaule neigend.
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Flurstiick Nr. 304
Gemarkung Huttenkofen
Gesamtflache 16.849 m?
Nutzungs- Teilflache
Art (m?)
Wald 16.217
Weg 00.632
Lage Schldsselberg
Zuschnitt
Eingrenzung :N: FL. Nr. 192 Wald
O: FI. Nr. 299 Wald
S: FI.Nrn. 311, 312/3 Wald
W: FI. Nrn. 305/2, 306, 311 Wald
Zufahrt Gemeindeweg 309/2 im Suden
Bestand Nr. : 2
Flache 3.000 m?
Gelande Stark geneigt nach Nordosten
Boden Frisch bis sehr frisch
80 Buche 120 — 150/130; Bon. 1,0
15 Kiefer 80 — 120/110; Bon. 1,0
05 Fichte 70 — 100(120)/90; Bon. OH 36
Alter:
BG: 1,0-14
Bestandesform Altholz

ErschlieRung

Gemeindeweg 309/2 im Suden
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Sonstiges

Geschlossener Hallenbestand der Buche mit
einzel- bis truppweise Kiefer und Fichte; Kiefer
eher brausch; Fichte zu Rotfaule neigend; die
Buche massig; einzelne Stamme gut geformt,
andere wieder zwieselig.
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ErschlieRung

Sonstiges

Flurstiick Nr. 304
Gemarkung Huttenkofen
Gesamtflache 16.849 m?
Nutzungs- Teilflache
Art (m?)
Wald 16.217
Weg 00.632
Lage Schldsselberg
Zuschnitt
Eingrenzung :N: FL. Nr. 192 Wald
O: FI. Nr. 299 Wald
S: FI. Nrn. 311, 312/3 Wald
W: FI. Nrn. 305/2, 306, 311 Wald
Zufahrt Gemeindeweg 309/2 im Suden
Bestand Nr. 3
Flache 4.390 m?
Gelande Schroff bis sehr schroff nach Norden
Boden Frisch bis sehr frisch
100 Buche; Bon. 1,0
Alter: 90 —110/100
BG: 0,8-1,2/1,0
Bestandesform Altholz

Gemeindeweg 309/2 im Suden

Weitgehend geschlossenes Buchen-Altholz am
Steilhang mit einzelnen Kiefern, einzeln
eingemischte Fichten nach Kaferbefall
ausnahmslos ausgefallen, das duirre Holz noch
aufstehend; etwas Buche im Zwischenstand; die
Qualitat der Buche bestenfalls Mittelmal}.
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1l. ZahlenméaBige Darstellung

8. Wert des Bodens

1.

Im Flachennutzungsplan der Gemeinde Niederaichbach ist das zu
bewertende Grundsttick als ,Wald“ dargestellt
(GEMEINDEVERWALTUNG NIEDERAICHBACH, Mitteilungen zum
Flachennutzungsplan und Auskinfte zu Planung und ErschlieRung der
Grundsticke, E-Mail vom 22.07.2025). Wie die Gemeinde
Niederaichbach mitteilt, liegt das Grundsttick teilweise im Fauna-Flora-
Habitat-Gebiet 7439-371.05 Leiten der Unteren Isar und gehort eine
Teilflache zum Biotop 7340-0298 Hangwald nérdlich Hiittenkofen. Das
Grundstlick gehort keinem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet an,
auch keinem Wasserschutzgebiet. Es befinden sich keine
Naturdenkmale und geschutzten Landschaftsbestandteile auf dem
Grundstuck. Von Antragen oder Genehmigungen fur den Abbau von
Kies, Ton oder dergleichen ist nichts bekannt, auch nicht von Altlasten
auf dem Grundstick (GEMEINDEVERWALTUNG NIEDERAICHBACH,
Mitteilungen zum Flachennutzungsplan und Auskunfte zu Planung und
ErschlieBung der Grundsticke, E-Mail vom 22.07.2025). Vom
Landratsamt Landshut liegt die Auskunft vor, dass das Grundstlck
aktuell nicht im Altlasten-Bodenschutz- und Dateninformationssystem
verzeichnet ist (LANDRATSAMT LANDSHUT, ABFALLWIRTSCHAFT,
E-Mail vom 04.09.2025). Es wurden keine Bodenuntersuchungen

vorgenommen und es waren auch keine beauftragt. Beim Ortstermin



Verkehrswert Wald(teil-)grundstiick 304 in der Gemarkung Huttenkofen, Seite — 41 —
im Zwangsversteigerungsverfahren des Amtsgerichts Landshut, Abteilung
fir Zwangsversteigerungssachen, mit Aktenzeichen 1 K 45/25

ergab sich kein Verdacht auf Altlasten. Es wird von Lastenfreiheit
ausgegangen, da zum Zeitpunkt der Ortsbesichtigung kein konkreter
Verdacht bestand und kein Eintrag im Altlastenkataster vorhanden ist.
Der Flachennutzungsplan weist das Grundstick weder als Baugebiet
noch als Bauerwartungsland aus, es ist auch in kein Verfahren der
landlichen Neuordnung einbezogen, sonstige relevante Tatbestande
liegen auch nicht vor. Das Grundstick ist eine nicht bebaubare
forstwirtschaftliche Flache im AuRenbereich. Gemall Mitteilung der
Gemeinde ist fur das zu bewertende Grundstick in absehbarer Zeit
keine hoherwertigere planerische Nutzungsmoglichkeit als die
vorliegende bekannt (GEMEINDEVERWALTUNG
NIEDERAICHBACH, Mitteilungen zum Flachennutzungsplan und
Auskinfte zu Planung und ErschlieBung der Grundstiicke, E-Mail vom
22.07.2025). Eine ,beglnstigte” Qualitat ist fir dieses Grundstick somit
nicht zu sehen. Chancen auf Anderung in Richtung hdherwertiger
Nutzung sind damit nicht absehbar (§ 11 Absatz 1 ImmoWertV).
Ertragschancen aulerhalb der Holzproduktion werden nicht gesehen.

2.

Der Gutachterausschuss fur Grundstickswerte im Bereich des
Landkreises Dingolfing — Landau, Geschéaftsstelle, hat fur die
Gemarkung Niederviehbach einen Bodenrichtwert von 15,00 €/m? fir
Ackerland, 7,50 €/m? fur Grunland und 1,50 €/m? fur Waldflachen zum
01.01.2024 bekanntgegeben. Die gleichen Werte wurden auch fir

Loiching mitgeteilt. Laut Erlduterungen des Gutachterausschusses
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haben Bodenrichtwerte keine bindende Wirkung und sind altlastenfrei
ausgewiesen. Waldflachen sind Flachen, die nach Art. 2 BayWaldG als
Wald definiert sind. Die Bodenrichtwerte fur Waldflachen beziehen sich
auf ein mit Wegen an das offentliche Strallennetz angeschlossenes,
ohne besonderen Mehraufwand bewirtschaftbares Vergleichsgrund-
stick (ohne Aufwuchs). Der Bodenverkehrswert eines Waldgrund-
stlicks kann deshalb im Einzelfall deutlich héher oder niedriger als der
ermittelte Waldbodenrichtwert sein. Abweichungen des Verkehrswertes
vom ausgewiesenen Waldbodenrichtwert sind zudem bei steilen
Hanglagen, Flachen mit Bewirtschaftungsauflagen (z. B. aus
Schutzgebietsstatus resultierend) sowie im Nahbereich von Stadten,
Markten bzw. grélReren Ortschaften moglich. Die Bodenrichtwerte flr
Ackerland, Grinland und Wald sind in allen Gemeinden des
Landkreises Dingolfing — Landau, mit Ausnahme des Marktes
Wallersdorf, gemeindeweise ausgewiesen. Die Gemeindegrenze ist
somit die Zonengrenze dieser Richtwerte (GUTACHTERAUSSCHUSS
FUR GRUNDSTUCKSWERTE IM BEREICH DES LANDKREISES
DINGOLFING - LANDAU, Geschaftsstelle; Bodenrichtwert-
informationssystem (BORIS-Bayern). Der Bodenrichtrichtwert fir
Ackerland betragt im Gemeindegebiet Niederaichbach zum 01.01.2024
20 €/m? (GUTACHTERAUSSCHUSS FUR GRUNDSTUCKSWERTE
IM BEREICH DES LANDKREISES LANDSHUT, Geschéftsstelle,

Bodenrichtwerte, unter: www.landkreis-landshut.de). Fur den Landkreis

Landshut werden die Bodenrichtwerte fiur Grinland auf die Halfte des


http://www.landkreis-landshut.de/
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jeweils ermittelten Richtwertes fir Ackerland festgelegt; fur
forstwirtschaftliche Flachen (Bodenwert ohne Aufwuchs) betragt der
Richtwert landkreisweit zum Stichtag 01.01.2024 1,80 €/m?
(GUTACHTERAUSSCHUSS FUR GRUNDSTUCKSWERTE IM
BEREICH DES LANDKREISES LANDSHUT, Geschéftsstelle,
Aufstellung der Bodenrichtwerte zum Stichtag 01.01.2024, unter:

www.bodenrichtwerte.landkreis-landshut.de). Die Bodenrichtwerte zum

01.01.2026 liegen noch nicht vor.

3.

Im Zeitraum 2024 bis zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung wurden in
den Gemarkungen Adlkofen, Dietelskirchen, Huttenkofen, Jenkofen,
Jesendorf, Loiching, Oberaichbach, Rimbach und Weigendorf 17
Waldgrundstticke verkauft. Angefragt waren die Gemeinden Adlkofen,
Kroning, Loiching, Moosthenning, Niederaichbach, Niederviehbach und
Woérth an der Isar (GUTACHTERAUSSCHUSSE FUR GRUND-
STUCKSWERTE IN DEN LANDKREISEN DINGOLFING — LANDAU
UND LANDSHUT; Auskinfte aus den Kaufpreissammlungen,
DR. FISCHER PARTNERS SACHVERSTANDIGE GmbH, mit E-Mail
vom 30.01 und 04.02.2026). Bei Vorgang 9 in der Gemarkung Jenkofen
mit 1.823 m? zu 10,97 €/m? handelt es sich um eine Mischnutzung aus
Grunland und Geholz, weshalb dieser Verkaufsfall nicht zur Auswertung

herangezogen werden kann.


http://www.bodenrichtwerte.landkreis-landshut.de/

Verkehrswert Wald(teil-)grundstiick 304 in der Gemarkung Huttenkofen, Seite — 44 —
im Zwangsversteigerungsverfahren des Amtsgerichts Landshut, Abteilung
fir Zwangsversteigerungssachen, mit Aktenzeichen 1 K 45/25

Tabelle 2: Kaufpreise fur  forstwirtschaftlich  genutzte  Grundstlicke
(GUTACHTERAUSSCHUSSE FUR GRUNDSTUCKSWERTE IN DEN
LANDKREISEN DINGOLFING — LANDAU UND LANDSHUT; Auskilnfte aus den
Kaufpreissammlungen, DR. FISCHER PARTNERS SACHVERSTANDIGE GmbH, mit
E-Mail vom 30.01. und 04.02.2026)

Lfd| Gemarkung Gemeinde Datum | Flache | Preis Wald Bemerkungen
Nr. m? €/m? n? €/m?

1 Adlkofen Adlkofen| 13.03.25( 5.381| 2,46 5.381

2 Adlkofen Adlkofen| 11.02.25( 60.220| 5,06| 60.220

3 Adlkofen Adlkofen| 09.01.25( 66.170| 6,70| 66.170

4 Adlkofen Adlkofen| 18.11.24| 12.980| 4,62| 12.980

5 Adlkofen Adlkofen| 12.11.24| 14.574| 5,80| 14.574

6 | Dietelskirchen Kroning| 08.08.24| 10.470( 4,30( 10.470

7 | Dietelskirchen Kroning| 07.08.24 2.620( 6,00 2.620

8 Huittenkofen| Niederaichbach| 12.02.25| 11.070( 3,88 11.070

9 Jenkofen Adlkofen | 18.04.24| 1.823| 10,97 Griinland, Gehélz

10 Jesendorf Kroning| 22.05.24| 5.510( 4,54 5.510

11 Loiching Loiching| 13.06.25| 1.603| 3,00 1.603

12 Loiching Loiching| 30.01.25| 13.373| 1,87 13.373

13 | Oberaichbach| Niederaichbach| 20.10.25| 3.070| 5,54 3.070

14 |Oberaichbach |Niederaichbach | 22.04.24| 6.658| 5,41 6.658 Bodenwert 1,09 €/m?
15 Rimbach| Moosthenning| 15.04.24| 2.350( 5,96 2.350

16| Weigendorf Loiching| 30.01.25| 4.389| 342 4.389 Kaufpreis fiir Grund und Boden: 5.000,00 EUR, Aufwuchs: 10.000 EUR
17| Weigendorf Loiching| 03.12.24| 1.716] 3,15 1.716

211.107 211.107

Arithmetischer Mittelwert 4,49
Gewichteter Mittelwert 5,21
Median 4,58

Aus der Kaufpreissammlung geht gewdhnlich nicht hervor, ob die
verkauften Holzflachen gut oder ungunstig liegen, auch nicht, ob es sich
dabei um wuchsige oder schlechte Lagen handelt. Auch scheint nicht
auf, ob die Grundstlicke eine Zuwegung besitzen, oder ob diese fehlt
und ggf. Uber Fremdgrund gefahren werden muss. Das Interesse an
Grundstiucken ohne Wegeanschluss ist aber geringer, weil man bei der
Bringung des Holzes auf das nachbarschaftliche Einverstandnis
angewiesen ist, fur die Benltzung fremder Wege muss zudem mit
Kosten gerechnet werden. Solche Grundsticke haben damit
grundsatzlich einen geringeren Wert als Grundstliicke mit Zuwegung.
Da im Einzelfall schwer zu klaren ist, ob ein Grundstick Uber eine
Zuwegung verfugt, oder ob begulnstigte Geh- und/oder Fahrtrechte

bestehen, dazu zahlen ggf. auch ungeschriebene Gewohnheitsreichte,
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lasst sich naturgemald nicht einwandfrei ausschliellen, dass in die
Naherungswerte Preise aus der Kaufpreissammlung fir Grundstiicke
mit und ohne Zuwegung eingehen. Aus BayernAtlas und

UmweltAtlasBayern konnten zu den betreffenden Grundsticken

nachfolgende Einzelheiten erhoben werden (www.atlas.bayern.de;

www.umweltatlas.bayern.de): Vorgang 1 beinhaltet zwei Grundstlicke

Ostlich Adlkofen im ,Riedenberg“, einer bewaldeten Hoéhe, die im
Westen und Norden in das Tal des ,Pfarrwiesgrabens® abfallt. Es
handelt sich um zwei Randholzer entlang besagten Grabens in etwa
445 und 460 Metern Seehdhe. Die Grundsticke sind voll bestockt. Von
Norden fuhrt zwar eine Zuwegung, allerdings ist nicht zu erkennen, ob
diese auch die Grundstlicke Uber das Gerinne des ,Pfarrwiesgrabens*
erreicht. Vorgang 2 ist ein Waldstuck im ,Fliegenholz®, ein kleinerer
Forst, der allseits umgeben ist von Landwirtschaft, unmittelbar
stdwestlich Adlkofen gelegen. Das Grundstuick liegt zwischen 470 und
knapp 490 Metern Seehdhe und verflgt Uber eine Zuwegung. Etwa die
Halfte der Flache liegt kahl, auf Abschnitten kdnnte Verjungung bzw.
Jungwuchs aufstehen. Im Osten stof3t das Grundstick an
Landwirtschaft. Vorgang 3 liegt im ,Rennfeld” unmittelbar im Stiden von
Adlkofen zwischen 460 und 480 Metern Seehdhe. Im Norden flhrt der
.Pfarrwiesgraben®. Das Grundstlick ist voll bestockt und besitzt eine
Zuwegung. Unweit westlich davon liegt Verkaufsfall 4 im
,2Himmelreichtal® zwischen 470 und 480 Metern Seehohe. Das

Grundstuck ist nach Westen exponiert und fallt in den ,Pfarrwiesgraben®


http://www.atlas.bayern.de/
http://www.umweltatlas.bayern.de/
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ab. Im Osten grenzt es an Landwirtschaft. Es ist vollstandig bestockt
und hat Wegeanschluss. Verkauf 5 liegt im bereits genannten
.Fliegenholz" auf 490 Metern Seehdhe. Das Grundstuick ist voll bestockt
und hat Wegeanschluss. Im Norden und Westen grenzt es an
Landwirtschaft. Verkaufsfall 6 liegt nordwestlich Dietelskirchen und
sudostlich Wimm zum ,Kirmbach® zwischen 450 und 465 Metern
Seehdhe. Das Grundstick ist voll bestockt und verfugt Uber eine
Zuwegung. Verkaufsfall 7 liegt westlich Paring am nérdlichen Rand
eines Holzes am ,Paringer Bach® in etwa 475 Metern Seehdhe. Im
Norden und Osten grenzt das Grundstick an Landwirtschaft. Auf etwa
40% der Flache ist der Holzbestand abgenutzt, moglicherweise hat sich
hier Verjlingung eingestellt bzw. steht Jungwuchs auf. Das Grundstlck
hat Wegeanschluss. Verkaufsfall 8 befindet sich dstlich Goldern in der
.,Rachelsau” im Bereich des ,Schwalbengrabens” in rund 430 Metern
Seehohe. Im Siden grenzt das Grundstiick an Offenland. Es ist voll
bestockt, doch ist eine Zuwegung nicht auszumachen. Verkauf 10 liegt
Ostlich Jesendorf im Tal des ,Paradiesbaches® in etwa 470 Metern
Seehohe. Das Grundstick ist voll bestockt und verfigt Uber eine
Zuwegung. Verkauf 11 findet sich sudwestlich Kronwieden in der
,Loichinger Au“ in 360 Metern Seehdhe. Im Norden fihrt der
,Langenmuihlbach®, das Grundstick ist voll bestockt und verfigt tber
einen Wegeanschluss. Vorgang 12 bezieht sich auf zwei
Waldgrundstticke. Sie liegen unmittelbar ostlich von Loiching in einem

bewaldeten Terrassenabfall zwischen 390 und 425 Metern Seehohe.
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Die Grundstiicke sind voll bestockt und haben Wegeanschluss. Im
Sudosten grenzt Ackerland an. Verkaufsfall 13 befindet sich unmittelbar
Ostlich der Ortschaft Ruhmannsdorf am westlichen Abfall des
,Ganskragen®, einem noérdlichen Auslaufer des ,Kréninger Forstes®
zwischen 425 und 460 Metern Seehohe. Im Westen flhrt der
»2Aichbach®. Das Grundstiick ist voll bestockt. Eine direkte Zuwegung ist
nicht auszumachen. Verkaufsfall 14 liegt am Ostlichen Rand des
.Fuchsgrabens®, unweit der Ortschaft Impenbach. Das Grundstuck fallt
von 475 bis 450 Metern steil in eine nach Westen fihrende Schlucht ab.
Es ist vollends bestockt, eine direkte Zuwegung gibt es nicht. Verkauf
15 liegt unmittelbar 6stlich der Ortschaft Neukreith, stiddstlich Otten-
ding. Der Holzgrund gehért zum grofen ,Dornwanger Holz“ an der
Staatsstralle 2141. Das kleine Grundstiick liegt auf 450 Metern
Seehohe und ist voll bestockt. Im Siden flhrt ein Weg, hier grenzt
Ackerland an. Zum Kaufvorgang 16 gehéren zwei Grundsticke. Sie
liegen unweit Oberspechtrain im ,Aubrunner Holz“ auf 490 Metern
Seehohe. Sie sind voll bestockt und besitzen im Stiden eine Zuwegung.
Die rechteckigen Grundstiicke grenzen hier mit ihrer schmalen Seite an
Landwirtschaft. Auch der letzte Verkaufsvorgang 17 erstreckt sich tber
zwei Grundsticke. Eines davon liegt unmittelbar in Oberweigendorf. Da
es direkt am ,Scheiblbach® liegt, ist hier von Auwald auszugehen. Es
liegt in 410 Metern Seehdhe. Fur das Grundstick besteht
Wegeanschluss. Das zweite Grundstlick findet sich nicht weit davon

entfernt stdlich Buchmoos und 6stlich Stelzenberg im ,Brandholz* auf
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455 Metern Seehdhe. Das Grundstuck ist vollstandig bestockt und hat
im Nordosten Wegeanschluss. Das Rechteck grenzt hier mit seiner
schmalen Seite an Ackerland.

Die Kaufpreise von Waldflachen aus der Kaufpreissammlung enthalten
in der Regel neben dem Bodenwert auch den Wert des forstlichen
Aufwuchses. Es handelt sich somit nicht um den Boden-, sondern um
den Waldwert. Aus der Kaufpreissammlung geht meistenteils nicht
hervor, wie sich die erlésten Kaufpreise auf Boden und Bestand
aufteilen. Dazu muissten die Holzbestdnde auf den betreffenden
Waldgrundstiicken bewertet und die Bodenwerte aus der Differenz
abgeleitet werden. Die Vorgange 14 und 16 in den Gemarkungen
Oberaichbach und Weigendorf sind hier eine Ausnahme, indem die
Kaufpreise fur Grund und Boden von den Gutachterausschissen
angegeben werden. Beim Vorgang 14 vom 22.04.2024 mit 6.658 m? zu
5,41 €/m? sind 1,09 €/m? flr den Boden genannt. Beim Verkauf 16 mit
4.389 m? zu 3,42 €/m? gibt der Gutachterausschuss den Kaufpreis fur
Grund und Boden mit 5.000 € und den des Aufwuchses mit 10.000 € an
(GUTACHTERAUSSCHUSSE FUR GRUNDSTUCKSWERTE IN DEN
LANDKREISEN DINGOLFING — LANDAU UND LANDSHUT;
Auskuinfte aus den Kaufpreissammlungen, DR. FISCHER PARTNERS
SACHVERSTANDIGE GmbH, mit E-Mail vom 30.01 und 04.02.2026).
Aus 5.000 € : 4.389 m? leitet sich ein Bodenwert von 1,14 €/m? ab . Eine
statistisch abgesicherte Aussage ist mit diesen zwei Werten allerdings

nicht zu treffen.
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In der Gesamtschau umfassen die verbliebenen 14 Vorgange eine
Flache von 211.107 m? zu einem gewichteten arithmetischen Mittelwert
von 5,21 €/m? fur Grund und Boden einschlieRlich Holzbestand.
Fur einen realistischen und marktgerechten Wertansatz sind die
erzielten Verkaufspreise an den Wertstichtag anzupassen. Um einen
realistischen Wertansatz fur die Gemarkungen Huttenkofen und Nieder-
und Oberviehbach in den Gemeinden Niederaichbach und
Niederviehbach ermitteln zu kénnen, werden die Kaufpreise in €/ha fir
veraulRerte Flachen der landwirtschaftlichen Nutzung ohne Gebaude
und ohne Inventar, Kaufwerte landwirtschaftlicher Grundstiicke in
Bayern, Statistische Berichte, Kennziffer M | 7 j, verschiedene Jahre,
mit herangezogen (BAYERISCHES LANDESAMT FUR STATISTIK

UND DATENVERARBEITUNG, www.statistik.bayern.de). Einen

statistischen Bericht zu Kaufwerten forstwirtschaftlicher Grundsticke in
Bayern gibt es nicht. Unter Berucksichtigung der Veranderung der
Bodenrichtwerte und Kaufwerte, des bereits hohen
Ausgangspreisniveaus und der allgemeinen Marktlage wird in den
Ausflihrungen von Dr. Fischer partners Sachverstandige GmbH keine
zeitliche Anpassung an den Wertstichtag vorgenommen (DR. FISCHER
PARTNERS SACHVERSTANDIGE GmbH, E-Mail vom 16.02.2026).
Weshalb eine Anpassung der Kaufpreise flr forstwirtschaftlich genutzte
Flachen aus der Kaufpreissammlung damit an dieser Stelle entfallt.
Die Verkaufsfalle 2 und 3 vom 11.02. und 09.01.2025 heben sich mit

60.220 m? und 66.170 m? deutlich von den tbrigen Verkaufsvorgangen


http://www.statistik.bayern.de/
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ab. In Summe machen diese zwei Verkaufsfalle 126.390 m? aus, das
sind annahernd 60% der verkauften Waldflache, lasst man die
Vorgange 14 und 16 aul3er Betracht, fur die der Bodenpreis bekannt ist.
Daraus ermitteln sich 5,92 €/m? und eine durchschnittliche Flache von
63.195 m2 Auf die Ubrigen 12 Grundsticke entfallen 84.717 m? mit
7.060 m? im Schnitt. Fir sie wurden 4,16 €/m? bezahlt.
Erfahrungsgemay erlésen kleinere Flachen im Verhaltnis einen
héheren Preis, weil sich dieser haufig an einem speziellen Nutzen fir
den Erwerber orientiert. Dabei kdnnen etwa eine bessere Arrondierung
des Waldbesitzes, Abrundung eines Jagdrevieres oder eine gunstigere
Erreichbarkeit und ErschlieBung eine Rolle zur Preisfindung spielen.
Andererseits wird der Markt fur groRere Grundstiicke kleiner, weil fir
solche Objekte ein hdheres Investment zu tatigen ist, was einen
niedrigeren Quadratmeterpreis zur Folge haben kann. Auf Vorgang 3
trifft dies nicht zu. Obwohl das Grundstiick deutlich groRer ist als die
Ubrigen Vergleichsgrundstiicke, lag der Preis dafir mit 6,70 €/m?
erkennbar Uber den Erlésen aller anderen Grundstlicke. Beim Vorgang
2 liegt der Erlés von 5,06 €/m? etwa auf dem Niveau der anderen
Grundstucke, allerdings ist es nur zur Halfte bestockt, auf der zweiten
Halfte wird zumindest auf Abschnitten Verjingung vermutetet.
Unterstellt man fur den durchschnittlich erzielten Preis aus dem
Segment der Verkaufe 1 bis 17 ohne 2, 3, 9, 14 und 16 eine Aufteilung
von 1/3 zu 2/3 fur Boden und Bestand, so ermittelt sich daraus ein

Naherungswert fir den Waldboden von 1,39 €/m?, bei einem Verhaltnis
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von 1 : 1 nach LINDEMANN, 1992 ein solcher von 2,08 €/m? und bei
einer Aufteilung von 40% : 60% gemal} Bekanntgabe des Bayerischen
Landesamtes fur Steuern von 2018 bestimmt sich schlief3lich ein
Naherungswert von 1,66 €/m2. Bezieht man die Verkaufsfalle 2 und 3
mit ein, ergeben sich Naherungswerte von 1,74 €/m? bzw. 2,61 €/m?
und 2,08 €/m2 8,88% des verkauften Waldes erlosten zwischen
1,87 €/m? und 2,46 €/m?, im Mittel 2,05 €/m?, fir 6,81% wurden
3,00 €/m? bis 3,88 €/m? bezahlt, mit 3,69 €/m?im Mittel, 42,24% erlosten
zwischen 4,30 €/m? und 5,06 €/m?, im Schnitt 4,87 €/m? und schliel3lich
wurden fur 42,06% zwischen 5,54 €/m? und 6,70 €/m? bezahlt und damit
6,47 €/m? im Durchschnitt. Geht man vom gleichen Mal3stab flir Boden
und Bestand aus, ermitteln sich Naherungswerte von 0,68 €/m? bzw.
1,03 €/ m? und 0,82 €/m? fir 8,88% der verkauften Flachen, 1,23 €/m?,
1,85 €/m?und 1,48 €/m?fiir 6,81% der Waldflache, 1,62 €/m?, 2,44 €/m?
und 1,95 €/m? fur 42,24% und schliel3lich 2,16 €/m?, 3,24 €/m? und
2,59 €/m? flir 42,06% der verkauften Waldgrundstiicke.

4.

Fir einen Vergleich mit angrenzendem Agrarland zieht man fir
Waldboden nicht unbedingt hochwertige Landwirtschaftsflachen heran,
sondern geht naturgemaf von landwirtschaftlichen Grenzertragsboden
aus. Vergleichspreise dazu liegen aber nicht vor. In der Ausarbeitung
von Dr. Fischer partners Sachverstandige GmbH wurde nach
Auswertung der Bodenrichtwerte, der Kaufpreise und der Kaufwerte

aus der Statistik sowie der Marktlage am Wertstichtag ein Basiswert
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auf Grundlage der vorliegenden angepassten Kauffalle, als
durchschnittlicher Lagewert flr Ackerflachen ohne Ortsndahe mit
Uberwiegend mittleren Wertfaktoren'2 in Hohe von rund 17,10 €/m? als
angemessen und marktgerecht ermittelt. Nach Auswertung der
Bodenrichtwerte, der Kaufpreise und der Kaufwerte aus der Statistik
wurde flr absolute Grinlandflachen mit Gberwiegend mittleren
Wertfaktoren ein Basiswert in Hohe von rund 8,55 €/m? als angemessen
und marktgerecht ermittelt. Auf die Ausflihrungen von Dr. Fischer
partners  Sachverstandige @ GmbH wird Bezug genommen
(DR. FISCHER PARTNERS SACHVERSTANDIGE GmbH, E-Mail vom
16.02.2026). Ausgehend vom Basiswert fur Grinlandflachen ergibt sich
eine hilfsweise und unterstlitzende Naherung flir den Waldboden
gemal WaldR 2000 von 2,85 €/m? bei einem Wertverhaltnis von 1 : 3
und bei 1 : 4 eine solche von 2,14 €/m2. Eine Naherung mit den gleichen
WertmalRstaben ausgehend von Ackerland wirde zu nicht
angemessenen Werten fuhren. Hier ware wohl von einem anderen
Malstab auszugehen.

Abschlief3end ist zum Waldgrundsticksmarkt zu sagen, dass die Preise
ab 2013 deutlich angezogen haben. Ausgehend von Finanz-,
Wirtschafts- und Eurokrise flichten sich Investoren aufgrund des
L,billigen® Geldes in Sachwerte und entdecken Wald in zunehmendem

MalRe als Geldanlage (HOLZMANN, 2012). Trotz hohen Kapitalbedarfs

12Grose ca. 1,0 bis 5,0 ha, mittlere ortstibliche Bonitat ca. 51 bis 67 BP, Ausformung
regelmaig bis leicht unregelmaRig, eben bis leicht geneigt, Zuwegung vorhanden.
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bei geringer Verzinsung (in Deutschland zwischen 2 — 5%) wird Wald
als wertbestandiges Portfolio betrachtet, als eine ,greifbare”
Sachwertanlage mit Uberschaubarem Risiko, liegt dieses doch nur auf
dem Holzbestand aber nicht auf dem Boden (TEXTOR, 2012). Dazu
hofft man von kinftigen Landpreissteigerungen partizipieren zu kénnen
(HOLZMANN, 2012)'3. Wald wird als relativ stabiler Sachwert gesehen,
mit der Option, ihn bei schlechten Holzpreisen einfach stehen zu lassen,
nach dem Motto: Wald wird ,mehr®, auch wenn er nur ,rumsteht"
(ASSENMACHER, 2012). Wie zu erheben war, besteht eine grofRe
Nachfrage nach Grundstlicken in der Landwirtschaft. Die Nachfrage
danach ist grof3er als das Angebot. Boden ist knapp. Mittlerweile haben
die Preise in der Landwirtschaft ein Niveau erreicht, das sich Landwirte
bald nicht mehr leisten konnen. Mit Boden wird spekuliert und er ist
immer mehr Wertanlage fur Besitzer, die mit der Landwirtschaft nichts
zu tun haben. Waldboden ist zwar nicht so begehrt als
landwirtschaftlicher Nutzgrund, dennoch wurden selbst flir schlechte
und schwache Waldstandorte, Feuchtflachen, Moore, Filze und
Geringstland vielfach Preise erzielt, die weit GUber dem wirtschaftlichen
Ertragswert solcher Flachen liegen. 2018 war eines der heiesten Jahre
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. Im Jahresschnitt lag die

Lufttemperatur in Bayern bei 9,9 Grad und damit 2,4 Grad Uber dem

13In der Tat schrumpft die Waldflache weltweit jahrlich um 7,3 Millionen Hektar von rund 4
Milliarden Hektar bei steigender Nachfrage nach Holz, weil diese mit der Bevdlkerungs-
zunahme korreliert (ASSENMACHER, 2012). Schon wird ein Holzzeitalter ausgerufen. Mit
dem prognostizierten Ende fossiler Energietrager und der Abnahme alternativer Rohstoffe
wird Holz fiir die nachsten Jahrhunderte wieder eine enorme Bedeutung vorausgesagt.
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langjahrigen Mittel von 1961 bis 1990. Das Trockenjahr 2018 zog
massive  Kaferschaden nach sich, mit einem enormen
Schadholzaufkommen. Der 21. Juli 2024 wurde als der weltweit
heiReste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ausgerufen. Die
sich immer mehr abzeichnende Klimaerwarmung stellen Planbarkeit

und Nachhaltigkeit im Wald zunehmend in Frage. Die Naherungswerte

fur den Waldboden sind in der nachfolgenden Tabelle

zusammengefasst:

Tabelle 3: Zusammenfassung der Naherungswerte fiir den Waldboden

Wald

Boden ohne Bestockung (Kaufpreissammlung)
Verkaufsfall 14 Oberaichbach

Verkaufsfall 16 Weigendorf

Boden mit Bestockung
Segment - Verkaufsfalle 1 - 17 ohne 2, 3, 9, 14, 16

Alle Verkaufsfalle 1 - 17 ohne 9, 14 und 16

8,88% der verkauften Flachen

6,81% der verkauften Flachen

42,24% der verkauften Flachen

42,06% der verkauften Flachen

Griinlandflachen

Bodenrichtwerte

Forstflachen ohne Bestockung

Landkreis Landshut
Gemeinde Niederviehbach

Verhéltnis

Naherung 1/3 Boden, 2/3 Bestand

Naherung 1/2 Boden, 1/2 Bestand (Lindemann, 1992)

Naherung 40% Boden, 60% Bestand (Landesamt fir Steuern, 2018)
Naherung 1/3 Boden, 2/3 Bestand

Naherung 1/2 Boden, 1/2 Bestand (Lindemann, 1992)

Néherung 40% Boden, 60% Bestand (Landesamt fiir Steuern, 2018)
Naherung 1/3 Boden, 2/3 Bestand

Naherung 1/2 Boden, 1/2 Bestand (Lindemann, 1992)

Naherung 40% Boden, 60% Bestand (Landesamt fiir Steuern, 2018)
Naherung 1/3 Boden, 2/3 Bestand

Naherung 1/2 Boden, 1/2 Bestand (Lindemann, 1992)

Naherung 40% Boden, 60% Bestand (Landesamt fir Steuern, 2018)
Naherung 1/3 Boden, 2/3 Bestand

Naherung 1/2 Boden, 1/2 Bestand (Lindemann, 1992)

Naherung 40% Boden, 60% Bestand (Landesamt fir Steuern, 2018)
Naherung 1/3 Boden, 2/3 Bestand

Naherung 1/2 Boden, 1/2 Bestand (Lindemann, 1992)

Naherung 40% Boden, 60% Bestand (Landesamt fir Steuern, 2018)
1:3

1:4

€/m?

1,09
1,14

1,39
2,08
1,66
1,74
2,61
2,08
0,68
1,03
0,82
1,23
1,85
1,48
1,62
2,44
1,95
2,16
3,24
2,59
2,85
2,14

1,80
1,50

Basiswert Waldboden: 2,20 €/m?
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5.

Das schroff nach Norden abfallende Teilstlick von Grundstlick 304 liegt
im Fauna-Flora-Habitat-Gebiet 7439-371.05 Leiten der Unteren Isar.
Eine Teilflache dieses schroffen Waldstiickes gehdért zum Biotop
7340-0298 Hangwald nérdlich Hittenkofen. Ein Abschnitt dieses
schroffen Waldstiickes wiederum ist als Rutschablagerung -
Ablagerungsbereiche (Georisiken in Bayern) mit Abbruchkante

deklariert (www.atlas.bayern.de; www.umweltatlas.bayern.de;

LANDRATSAMT LANDHUT, Untere Naturschutzbehorde, E-Mail vom
23.09.2025). Das Grundstick gehort keinem Natur- oder
Landschaftsschutzgebiet an und liegt in keinem Wasserschutzgebiet.
Es befinden sich keine weiteren gesetzlich geschutzten Biotope nach
§ 30 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG Biotopkartierung) auf dem
Grundstuck, auch keine Naturdenkmale und geschutzten
Landschaftsbestandteile. Das Grundstlick ist nicht in das Bayerische
Vertragsnaturschutzprogramm  Wald und  Offenland  (VNP)
aufgenommen, es bestehen auch keine Bewirtschaftungsauflagen nach
dem Bayerischen Arten- und Biotopschutzprogramm flr die Flache.
Das Grundstuick ist nicht Teil eines Bayern-Netz-Natur-Projektes und
wird auch nicht im  Okoflachenkataster (OFK)  gefiihrt

(www.atlas.bayern.de; www.umweltatlas.bayern.de; LANDRATSAMT

LANDHUT, Untere Naturschutzbehdrde, E-Mail vom 23.09.2025). Die
Waldbestande haben eine Bedeutung flir das Landschaftsbild, sind

Lebensraum und von Belang fur Erholung und Bodenschutz, sie erfiillen


http://www.atlas.bayern.de/
http://www.umweltatlas.bayern.de/
http://www.atlas.bayern.de/
http://www.umweltatlas.bayern.de/
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Immissions-, Larm- und Sichtschutz, auch wirken sie sich positiv auf
das ortliche Kleinklima aus. Ansonsten wird davon ausgegangen (ggf.
fiktiv), dass keine weiteren Rechte und/oder Belastungen vorliegen. Die
Austibung der ordnungsgemalen forstlichen Nutzung sollte
uneingeschrankt moglich sein, ggf. ist bei Mallnahmen abzuklaren, ob
diese erlaubt sind oder ob sie Schutzzielen zuwiderlaufen. Bestand 3
ist als Bodenschutzwald zu sehen, im Vordergrund steht hier der Schutz
vor Abtrag, der wirtschaftliche Nutzen ist wegen der Schroffheit des
Standortes nachrangig.

6.

Flurstick 304 liegt nordwestlich Huttenkofen im ,Schlésselberg"
zwischen 370 und 455 Metern Seehdhe. Das Grundstuck ist stark nach
Nordosten geneigt, im Norden fallt es schroff in die Auebene der Isar
ab. Zu 16.217 m? Wald gehoéren 632 m? Weg, sodass das Grundstlick
eine Flache von insgesamt 16.849 m? hat. Der Standort ist tiefgriindig
basenreich und gut mit Wasser versorgt, die Ausrichtung nach Norden
beglnstigt dies noch. Es stiinde ein Waldmeisterbuchenwald auf der
Flache, mit Edellaubhdlzern auf den besonders schattigen und frischen
Abschnitten. Fur die aufstehende Kiefer ist der Standort zu gut, die
Fichte kdme bestenfalls einzeln vor, insofern ist ihr hoher Anteil auch
nicht standortsgemall, an ihrer Stelle stinde Tanne. Mit einer
kleinteiligen Nutzung der weitgehend hiebsreifen Fichte lasst sich von
den naturnahen Buchenteilen standortsgemafle  Verjliingung

nachziehen, die spater etwa mit Larche, Douglasie, Eiche, Bergahorn,
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Wildkirsche und Tanne Uberstellt werden kann. Gute Kiefern kénnen
ubergehalten werden. Ein wuchsiger Laubstandort, der dem
Wirtschafter viele waldbauliche Moglichkeiten bietet. Dazu ist das
Grundstuck allseits von Wald umgeben, ohne flir die Holzqualitat
nachteilige Randlagen. Die in die Ebene der Isar abfallende Teilflache
3 ist mit Verhaltnissen wie im Hochgebirge zu vergleichen. Einschlag
und Bringung sind entsprechend aufwandig. Fur das naturnahe
Buchenaltholz ist von Schutzwald'# auszugehen. Es handelt sich um
einen Grenzstandort, bei dem die wirtschaftliche Bedeutung zugunsten
der Vorbeugung von Erosion und dem Schutz der Landeskultur in den
Hintergrund rticken. Die Steilflache nachhaltig in Bestockung zu halten
ist vordringlich, weshalb sich Nutzungen auf punktuelle
Einzelentnahmen beschranken und sich der Wald Uber einen moglichst
langen Zeitraum natirlich erneuert. Fir das Grundstick besteht
Anschluss an den Gemeindeweg 309/2 im Suden. Die im Kataster
angeflhrte Wegeflache von 632 m? bezieht sich auf eine unbefestigte
Fahrt die Uber das benachbarte Flurstlick 299 zum Gemeindeweg 289
im Osten fUhrt. Fir Wege- und Verkehrsflachen (etwa Lagerplatze usw.)
sind die Kriterien, die zu Zu- oder Abschlagen bei der Bewertung von
Grundstiucken fuhren, etwa Grdélke und Arrondierung, Randlage,
Steilheit, Vernassung, Bonitat usw., normalerweise nicht relevant und

wird hier der Basiswert als gerechtfertigt erachtet.

14GemaR Artikel 10 Absatz 1 Ziffer 3 BayWaldG ist Schutzwald Wald, dgr dazu dient,
Lawinen, Felsstirzen, Steinschldgen, Erdabrutschungen, Hochwassern, Uberflutungen,
Bodenverwehungen oder ahnlichen Gefahren vorzubeugen oder die Flussufer zu erhalten.
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Grol3e und Arrondierung des Grundstlicks sind vorteilhaft. Der Wert des

Bodens ist der nachfolgenden Tabelle zu entnehmen:

Tabelle 4: Wert des Bodens

Flur- Be- Flache Basis - Zu- und Abschlage in % Faktor Boden- Boden-
stick stand m? wert  GroRe/ Steil- Uberschwemmungs- Bonitat Erschlief3- wert wert
€/m?> Rand heit bereich/Vernassung ung €/m? € €/m?
304 1 8827 220 10% 1,10 2,42 21.361 2,42
2 3.000 2,20 10% 1,10 2,42 7.260 2,42
3 4390 2,20 -30% -10% 0,60 1,32 5.795 1,32
Weg 632 220 1,00 220 1.390 220
Summe 16.849 35.807 2,13
Wald 16.217 34.416 2,12
Weg 632 1.390 2,20
Gesamt 16.849 35.807 2,13
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9. Werte der aufstehenden Holzvorrate

Eine Bewertung findet getrennt nach Boden und Holz statt. Auf die
Ausflihrungen unter Punkt 1. Auftrag und Bewertungsstichtag wird

verwiesen. Der Holzbestand wird auf den folgenden Seiten bewertet.

Umtriebszeiten

Die Kiefer hat eine Umtriebszeit von 120 Jahren, ihre alteren Teile in
den Holzern 1 und 2 haben dieses Alter bereits erreicht, im Schnitt wird
sie auf 110 Jahre geschatzt. Die Kiefer ist auf diesem schattigen, sehr
frischen und tiefgrindigen Boden nicht standortsgemal, so hat sie
starke Aste angesetzt, vielleicht wurde friiher hier Streu genutzt und
wuchs die Kiefer einmal durch Nahrstoffentzug langsamer und feiner,
heute ist ihre Qualitdt eher bescheiden. Die Fichte wachst auf dem
Boden hervorragend und erreicht Oberhéhenbonitat von 36 nach
ASSMANN — FRANZ, 1963 und daruber hinaus. Mit rund 85 bis 90
Jahren ist sie hiebsreif, einzelne Fichten sind deutlich alter. Dennoch ist
auch die Fichte hier nicht standortsgemalR. Es stiinde durchwegs Buche
auf, mit Linde, Hainbuche, Esche, Bergahorn und Tanne auf sehr
frischen Abschnitten und Eiche und Kiefer auf eher flachgrindigen
Bereichen, die Fichte kdme nur in einzelnen Exemplaren vor. Die
aufstehende Buche ist standortsgemaR, die alteren Teile werden auf
120 bis 150 Jahre (2) geschatzt. In weiten Teilen hat das Holz damit
seine Hiebsreife erreicht. Es kahl zu schlagen ware schade. In einem
ersten Schritt kdnnen uUberreife Fichten entnommen und Uberdichte

Fichten- und Kiefernteile durchforstet werden. Damit wird der Boden
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aufbereitet, dass sich die eingemischte Buche im Schutz des
lichtergestellten Bestandes verjingen kann. Je nach Bedarf kann in
weiteren Durchgangen nachgelichtet werden. Zug um Zug wird
dichtstehendes und hiebsreifes Holz enthommen und bekommt die
aufgelaufene Naturverjingung Licht. Mit Fingerspitzengefliihl kommt
das Holz zur Nutzung und verjungt sich der Bestand naturlich.
Buchennaturverjingung kann mit Eiche, Bergahorn, Wildkirsche, auch
Larche und Tanne uberstellt werden. Fehlstellen konnen mit den
gleichen Baumarten abgedeckt werden. Es spricht nichts dagegen,
aufkommende Fichtenverjingung zu GUbernehmen'5, da die Prognose
fur die Fichte im Klimawandel risikobehaftet'6 ist, ist sie als Vornutzung
und Mischung auf Zeit zu betrachten und erreichen ggf. nur einzelne
Baume die anvisierte Umtriebszeit. Sinnvoll erscheint es dazu, sie
einzel- bis truppweise im Mischbestand auszuformen, dann entstehen
keine grélReren Kahlflachen bei ihrer Entnahme und kénnen Licken
rasch von Mischhélzern geschlossen werden. Ahnlich ist auch mit der
1.000 m? grolien Wiederaufforstung zu verfahren. Beim Bestand 3 ist

von Dauerwald auszugehen. Vordringlich ist hier wegen der Schroffheit

19Der Zuwachs der Fichte liegt im Tertidren Higelland bei etwa 16 Festmeter je Hektar und
Jahr (BUNDESWALDINVENTUR IN BAYERN).

16Fir die Fichte ist die Prognose im Klimawandel risikobehaftet. GroRe Flachen mit derzeit
geringem Anbaurisiko werden in Zukunft mit sehr hohem Risiko bewertet. Die in der Zukunft
sehr hohen Temperaturen in der Vegetationsperiode und die milden Winter sind maf3geblich
fur die Erhéhung des Anbaurisikos. Im Klimawandel steigt das Risiko vor allem dort, wo die
Fichte am warm-trockenen Verbreitungsrand angebaut wurde (Tieflagen) und dort, wo sie
nicht in der heutigen potenziellen natirlichen Vegetation vertreten ist. Bei hohem bis sehr
hohem Risiko wird empfohlen, die Fichte als Mischbaumart in geringen bzw. in sehr geringen
Anteilen zu Dbeteiligen (BAYERISCHE LANDESANSTALT FUR WALD UND
FORSTWIRTSCHAFT, PRAXISHILFE Klima - Boden — Baumartenwahl, 2019). Das
Anbaurisiko der Fichte in Héhenlagen von 350 bis 500 Metern wird als sehr hoch und von 500
bis 700 Metern als hoch eingeschatzt (www.stmelf.bayern.de).



http://www.stmelf.bayern.de/
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des Gelandes daflir zu sorgen, dass der Standort dauernd in
Bestockung bleibt und Erosion vorgebeugt wird. Eine Nutzung
beschrankt sich bestenfalls auf die Entnahme einzelner starker,
hiebsreifer Baume. Ansonsten bleibt der Bestand geschlossen. Durch
punktuelle Einzelenthahmen kann sich der Bestand einzel- und
truppweise Uber einen moglichst langen Zeitraum erneuern.
Unbestockte Abschnitte sind ggf. mit Hainbuche, Linde, Buche, Eiche
(Robinie) abzudecken. Der Bestand hat Schutzwaldcharacter. Die
wirtschaftliche Bedeutung tritt wegen anderer Erfordernisse hier in den
Hintergrund. Im Vordergrund stehen Landeskultur und Schutz vor

Abtrag und Erosion. Die Umtriebszeiten nachfolgend:

Tabelle 5: Umtriebszeiten

Baumart Umtriebszeit in Jahren
Fichte Altholz 90 - 100
Fichte Vornutzung und Nutzung auf Zeit 45 - 50
Kiefer 120
Buche Altholz 120 - 140
Buche Naturverjingung 120
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Holzpreise

2025 war ein ,normales” Waldjahr. Der Borkenkafer liel3 Schlimmes be-
furchten, doch blieb der Anfall von Schadholz wegen des nassen Julis
Uberschaubar. Die Nachfrage nach Nadelsagerundholz war lebhaft, die
Sagewerke waren voll aufnahmefahig, so legten die Preise nicht zuletzt
wegen des anhaltend regen Exports noch einmal zu
(WALDBESITZERVEREINIGUNG PFARRKIRCHEN-SIMBACH w. V.,
WBV-Aktuell 2 und 3/2025). In den Wintermonaten waren 126,50 €/Fm
fur Fichte Leitsortiment B/C 2 b zu bekommen, aktuell sind es 132 €/Fm.
Neue Preisverhandlungen sind fur Anfang Mai zu erwarten (WALD-
BESITZERVEREINIGUNG PFARRKIRCHEN-SIMBACH, E-Mail vom
03.11.2025; muindliche Mitteilungen vom 05.03.2026). Doch reagiert
der Rundholzmarkt sensibel und unerwartete Schadholzmengen
kénnen zu plétzlichen Preisanderungen fuhren (WALDBEISTZER-

VEREINIGUNG ROSENHEIM w. V. unter: www.wbv-rosenheim.de).

Die zum Stichtag gegendublich, durchschnittlich erzielten Preise als
Mittel der letzten funf Jahre — also von 2021 bis 2025 — liegen bei etwa
110 €/Fm fUr das Leitsortiment, was deutlich Uber dem Schnitt der
letzten 10 Jahre von 99 €/Fm liegt und nimmt man die letzten 20 Jahre,
waren es 95 €/Fm. Kiefern-Fixlangen der Gute B erldosten 120 €/Fm ab
3 a und starker, Gute C bei 100 €/Fm. Das Mittel 2021 bis 2025 liegt
hier bei 108 € und 80 €. Laubholz ist ein Saisonprodukt und darf nur
aulRerhalb der Saftzeit geschlagen werden. Die Nachfrage nach Eiche

war gut, schlechtere Qualitaten lassen sich nicht mehr so gut verkaufen.


http://www.wbv-rosenheim.de/
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Fur die Eiche wurden in der zuriickliegenden Saison zwischen 120 €
und 300 € fur B Starke 3 a bis 6 bezahlt, was etwa dem Niveau 2021
bis 2025 von 120 € bis 321 € flr den Festmeter entspricht. Die
Nachfrage nach Buche stagniert, mit 60 € bis 105 € fur B, was etwa
beim Niveau 2021 bis 2025 liegt. Roterle und Birke wurden verhalten
nachgefragt. Bei Bergahorn waren nur gute und starke Qualitaten
gefragt. Dies qilt auch fur Esche. Der Einschlag beim Laubholz ist
abgeschlossen. Fiur die kommende Saison ist von vergleichbaren
Preisen auszugehen. Wegen Blauegefahr darf Kiefer ebenfalls nur im
Winter geschlagen werden. Auch hier wird der Preis fortgeschrieben.
Schwierig war die Situation bei Rest-, Industrie- und Energieholz. Die
Nachfrage danach stagnierte. Hier macht sich die Schlieung der
Papierfabrik Plattling bemerkbar, dazu haben auch einige kleinere
Werke ihre Produktion eingestellt. Fir D-Holz-Qualitaten und
Industrieholz wurden von der Spanplattenindustrie bei 77 € je Tonne
absolut trocken (t-atro)'” bezahlt. Seit Ausbruch des Krieges in Nahost
am 28.02.2026 zieht der Preis flr dieses Segment an. Da die weitere
Entwicklung schwer abzusehen ist, erfolgt hier eine defensive
Quantifizierung mit dem langjahrigen Mittel, das bei etwa 90 € bis
100 €/Tonne liegt (WALDBESITZERVEREINIGUNG PFARRKIRCHEN
- SIMBACH, E-Mail vom 03.11.2025; mundliche Mitteilungen vom
05.03.2026). Die Holzpreise sind im Detail den Berechnungen der

werbungskostenfreien Erldse der Anlagen 4 zu entnehmen.

17MaReinheit fiir die Masse einer Tonne absolut trockenen Holzes.
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Sorten- und Guteklassen
Die Kiefer ist auf dem nahrstoffreichen Standort grobastig und
weitausladend, weshalb nur Massenware zu erwarten ist.
Ausgegangen wird von 30% B, 40% C und 30% D im Alter der
Umtriebszeit 120 Jahre. Fur die schlagbare Fichte in den Bestanden 1
und 2 wird mit 75% B, 12% C und 13% D gerechnet. Der héhere D-
Holzanteil ist dem Umstand geschuldet, dass die Fichte auf dem
basischen Laubstandort zu Rotfaule neigt. Laubholz muss fir feine und
astfreie Ware durchgehend beschattet bleiben, die Anteile sind fir
hochwertiges Holz zu klein. Fur die schlagreife Buche wird mit 30% B,

35% C und 35% D kalkuliert.
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Kulturkosten/Wiederaufforstungskosten
Die unterstellten Kulturkosten wurden den Entschadigungstabellen des
Bayerischen Versicherungsverbandes und den Richtlinien zur
Waldbewertung des Landes Nordrhein-Westfalen entlehnt und werden

auf den Stichtag bezogen wie folgt geschatzt:

Tabelle 6: Kulturkosten

Baumart zum 24.07.2025
€/ha
Fichte 4.500
Tanne 6.000
Kiefer 6.000
Buche 9.000
Eiche 10.000
Bergahorn 6.000
Roterle, Wildkirsche 6.000
Birke, Aspe, Vogelkirsche 4.000

Zumindest die Buchenteile werden vollends aus Naturverjiingung stammen.
Bestand 1 ist in Teilen bereits hiebsreif. Uberdichte Fichten- und Kiefernteile
kdnnen durchforstet und reife Fichten einzeln entnommen werden. Im Schutz
des Bestandesschirmes kann sich die eingemischte Buche verjiingen, die
spéater mit Eiche, Bergahorn, Wildkirsche, Larche und Tanne (liberstellt werden
kann. Dem Wirtschafter eréffnen sich damit viele Mdglichkeiten. Fichte als
Mischung auf Zeit und zur Vornutzung ist so auszuformen, dass Liicken
wieder geschlossen werden. Gute Kiefern kbnnen (ibergehalten werden, auf
schlechteren Abschnitten kann Kiefernverjliingung mitgenommen werden. Im
Bestand 2 ist auf Dauerwald abzustellen und darf nicht flachig genutzt werden.
Durch punktuelle Entnahmen soll sich der Bestand lber einen mdéglichst
langen Verjliingungszeitraum kleinflachig erneuern. Bei Naturverjiingung ist
vielleicht mit einem Mehraufwand bei Einschlag und Bringung zu rechnen und
unter Umsténden muss eine Uberdichte Naturverjiingung auf den Abstand der
Kunstverjingung  gepflegt werden. Dennoch sind  Kulturen aus
Naturverjliingung kostenglinstiger als solche aus Kunstverjiingung. Die

Kalkulation der Kulturkosten ist als Schétzung zu betrachten.
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Holzerntekosten

Der Unternehmersatz fir mechanische Aufarbeitung betragt je nach
Lage, Zufahrt und Grundstlick 20 € bis 25 € je Fest- und Raummeter fur
Nadel- und 23 € bis 28 € flr Laubholz einschlieRlich Riicken, zuzlglich
Mehrwertsteuer. Im steilen Gelande ist von 30 € bis 35 € fur Nadel- und
33 € bis 38 € fir Laubholz auszugehen (FORSTUNTERNEHMEN
EISENREICH vom 30.05.2025; FORSTUNTERNEHMEN KERINNES
vom 02.06.2025). Die Holzerntekosten sind in der folgenden Tabelle
zusammengefasst. Die nachfolgenden Werte der aufstehenden
Holzvorrate gehen von erntekostenfreien Erlédsen zuziglich der

gesetzlichen Mehrwertsteuer aus.
Tabelle 7: Kosten in der Holzernte

Holzerntekosten einslchliel3lich Riicken
Nadelholz Laubholz
€/Fm/Rm
einfache Verhaltnisse 20,00 - 25,00 23,00 - 28,00 Prozessoraufarbeitung
steiles Gelande 30,00 - 35,00 33,00 - 38,00 Prozessoraufarbeitung
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Tabelle 8: Werte der aufstehenden Holzvorrate
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10.

Der

Sachwert des Wald(teil-)grundstlicks

24.07.2025 ist in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:

Tabelle 9: Sachwert des Wald(teil-)grundstiicks zum Qualitatsstichtag 24.07.2025

Sachwert des Wald(teil-)grundstiicks zum Qualitatsstichtag

Sachwert des Wald(teil-)grundstiicks zum Qualitatsstichtag 24.07.2025

Flur- Flache
stlick m? Boden Bestand Gesamt
€ €/m? € €/m? € €/m?
304 | 16.217] 34.416]  212[ 39.611] 244 74.027| 4,56
______ Weg | 632] 1390 220 | | 13%0]| 220
Sa. 16.849| 35.806 2,13 39.611 ’ 2,35 75.417 4,48
_______ Sa. | 16.217] 34416  212[ 39611 244 74027 456
______ Weg | 632] 1390 220 1 " 1" 1300]| 220
Gesamt 16.849| 35.806 2,13| 39.611 2,35\ 75.417 4,48
Wert des Bodens 35.806 2,13
Sachwert des Holzbestandes 39.611 2,35
Gesamtsachwert 75.417 4,48




Verkehrswert Wald(teil-)grundstiick 304 in der Gemarkung Huttenkofen, Seite — 69 —
im Zwangsversteigerungsverfahren des Amtsgerichts Landshut, Abteilung
fir Zwangsversteigerungssachen, mit Aktenzeichen 1 K 45/25

11. Verkehrswert

11.1 Diskussion

Flurstick 304 im ,Schidsselberg® ist stark nach Nordosten geneigt, im
Norden fallt es schroff zur Isar ab. Der Standort ist tiefgrindig frisch,
was durch die Ausrichtung nach Norden noch begunstigt wird. Es
stinde ein Waldmeisterbuchenwald auf, mit Edellaubhdlzern auf
besonders schattigen Abschnitten. Die Kiefer in den Bestanden 1 und
2 wird auf etwa 110 Jahre geschatzt, ihre alteren Teile sind wohl
annahernd hiebsreif. Fur sie ist der Standort zu gut. Vielleicht wurde
frher Streu genutzt und war ihre Qualitat einmal besser. Die Fichte
wachst gut, kdme aber auch nur einzeln vor, insofern ist ihr hoher Anteil
in Bestand 1 auch nicht standortsgemaf, an ihrer Stelle stunde Tanne.
Mit einer kleinteiligen Nutzung der weitgehend hiebsreifen Fichte lasst
sich von den naturnahen Buchenteilen standortsgemale Verjungung
nachziehen, die spater etwa mit Larche, Douglasie, Eiche, Bergahorn,
Wildkirsche und Tanne Uberstellt werden kann. Gute Kiefern kdnnen
ubergehalten werden. 304 ist ein wlchsiger Laubstandort. Dazu ist das
Grundstuck allseits von Wald umgeben, ohne fur die Holzqualitat nach-
teilige Randlagen. Das in die Ebene der Isar abfallende Teilstlck 3 ist
mit Verhaltnissen im Hochgebirge zu vergleichen. Fur das naturnahe
Buchenaltholz ist von Schutzwald auszugehen. Die Steilflache
nachhaltig in Bestockung zu halten ist vordringlich, deshalb werden sich

Nutzungen auf punktuelle Einzelentnahmen beschranken, mit dem Ziel,
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den Wald Uber einen moglichst langen Zeitraum naturlich zu erneuern.
Das Grundstuick hat Anschluss an den Gemeindeweg 309/2 im Suden.
2025 war ein Jahr ohne gréRRere Kalamitaten. Die Nachfrage nach
Nadelsagerundholz war grof3. Fir Fichte Leitsortiment B/C 2 b werden
aktuell 132 €/Fm bezahlt, das langjahrige Mittel liegt bei 110 €. Kiefern-
Fixlangen erldsten in der abgelaufenen Saison 120 €/Fm fir B ab 3 a
und 100 € fir C. Das langjahrige Mittel liegt bei 108 € und 80 €.
Laubholz darf wie Kiefer nur au3erhalb der Saftzeit geschlagen werden.
Bessere Eiche Starke 3 a bis 6 erloste zwischen 120 € und 300 €, was
etwa beim langjahrigen Mittel liegt. Die Nachfrage nach Buche stagniert
mit Preisen von 60 € bis 105 € fur B, was etwas beim Niveau 2021 bis
2025 liegt. Roterle und Birke wurden verhalten nachgefragt. Bei
Bergahorn und Esche waren nur bessere Qualitaten gefragt. Fur die
kommende Wintersaison wird von vergleichbaren Preisen
ausgegangen. Auch der Kiefernpreis wird fortgeschrieben. D-Holz-
Qualitaten und Industrieholz bewegten sich bei 77 €/Tonne. Mit dem

Krieg in Nahost zieht der Preis an.

SAGL, 1992 definiert den Tausch-(Verkehrs)wert eines Gutes als
,Funktion (f) eines Komplexes von wertbestimmenden Faktoren

(EinflussgroRen)”:

Tausch-(Verkehrs)wert = f (Angebot/Nachfrage unter den
Bedingungen der Einschatzung von Nutzlichkeit und Seltenheit durch

bestimmte Akteure).
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11.2. Schatzung des Verkehrswertes

11.2.1 Sachwert

Der Sachwert des Wald(teil-)grundstucks ist in Tabelle 9 dargestellt.

11.2.2 Abtriebswert

Der Abtriebswert ist derjenige Wert, der durch Einschlag und Verkauf
zu erlésen ist. Obwohl er in aller Regel meist nur eine theoretische
Annahme bleibt — der Realisierung stehen oftmals waldgesetzliche
Bestimmungen und waldbauliche Planungen entgegen — ist die Ausein-
andersetzung mit ihm insofern nitzlich, weil er de facto den untersten
Wert zum Verkehrswert absteckt. Mit 37.072 € (2,20 €/m?) kommt der
Abtriebswert ohne Boden auf 94% des Bestandes-(Sach)-wertes von
39.611 € (2,35 €/m?). Die aufstehende Fichte ist hiebsreif, die Kiefer ist
es annahernd. Mit den aktuell hohen Preisen liegt der momentane
Abtriebswert der Kiefer Uber dem Alterswert, der sich aus dem
langjahrigen Mittel herleitet, das unter dem aktuellen Preis liegt. Mit dem
Boden errechnen sich 72.878 € (4,33 €/m?). Der Abtriebswert zum
Qualitatsstichtag 24.07.2025 ist der nachfolgenden Tabelle 10 zu

entnehmen.
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Tabelle 10: Abtriebswert des Wald(teil-)grundstiicks zum Qualitatsstichtag 24.07.2025

Abtriebswert des Wald(teil-)grundstiicks zum Qualitédtsstichtag 24.07.2025
Flur- Flache
stlick m? Boden Bestand Gesamt
€ €/m? € €/m? € €/m?
304 | 16217 34416]  212[ 37.072[  220[ 71488 441
______ Weg | 632| 1390 2201 | 1 1390 220
Sa 16.849| 35.806]  2,13| 37.072[ 220 72.878 4,33
Sa 16.217| 34.416]  2,12| 37.072 2,29 71.488 4,41
______ Weg | 632| 13%0| 220 1 1 139%] 220
Gesamt 16.849| 35.806 2,13| 37.072 2,20 72.878 4,33
Wert des Bodens 35.806 2,13
Abtriebswert des Holzbestandes 37.072 2,20
Abtriebswert mit Wert des Bodens 72.878 4 33
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11.2.3 Verkehrswert

Der Sachwert richtet sich nach den Kosten einer Wiederherstellung
(Wiederbeschaffungswert) aus und nicht nach dem Verkaufswert am
(freien) Markt (Markt-/Verkehrswert). Je weiter von der Hiebsreife
entfernt, umso mehr zeichnet das Alterswertfaktorenverfahren eine erst
in spaterer Zukunft zu erwartende Massen- und Wertleistung voraus.
Die Bestandeswerte nach dem Alterswertfaktorenverfahren sind mit
einem unbekannten Risiko behaftet. Zur Findung eines marktgerechten
Verkehrswertes ist dieses Risiko zu schatzen und als Abschlag bzw.
Anpassung in die Bewertung mit einzubeziehen. Die Anpassung ist
umso hoher, je junger und minderwertiger die Bestockung etwa und je
hoher das Risiko des Verlustes durch Sturm, Borkenkafer, Faule,
falsche Herkunft oder ahnlichem einzuschatzen ist. Die Nachfrage nach
Waldgrundstiicken war in den letzten Jahren hoch. Ob sich die
massiven (Kafer)Schaden der letzten Jahre auf den Waldgrund-
sticksmarkt auswirken werden, lasst sich im Moment nicht absehen.
Der Holzmarkt hat wegen regen Exports und uberschaubaren
Schadholzmengen angezogen. Fichte notiert auf hohem Niveau. Doch
bleibt der Markt volatil. Beim Laubholz ist hochwertige Ware gesucht.
Flurstlick 304 ist tiefgrindig und frisch. Die Fichte wachst gut, ist aber
nicht standortsgemaf. Die schlagbaren Buchenteile sollten natirlich
verjingt werden. Die Bdden sind fur die Kiefer zu gut. Larche, Tanne
und Douglasie zu Buche und Eiche passen besser. Fur das in die Isar

abfallende Buchenaltholz ist von Schutzwald auszugehen und ist auf
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Dauerbestockung abzustellen. Entsprechend aufwandig gestaltet sich
die Bewirtschaftung. Dieses Teilstlck liegt im Fauna-Flora-Habitat-
Gebiet Leiten der Unteren Isar, ein Teil davon gehdrt zum Biotop
Hangwald nérdlich Hiittenkofen und ist als Rutschablagerung mit
Abbruchkante deklariert. Die Auslbung der ordnungsgemafien
forstlichen Nutzung sollte grundsatzlich uneingeschrankt méglich sein,
ggf. ist bei Mallnahmen abzuklaren, ob diese erlaubt sind oder ob sie
Schutzzielen zuwiderlaufen. Das Grundstulick ist arrondiert und verfugt
uber eine Zuwegung. Die sich immer mehr abzeichnende
Klimaerwarmung stellen Planbarkeit und Nachhaltigkeit im Wald
zunehmend infrage. Unter Berlcksichtigung der angesprochenen
wertrelevanten Merkmale und Gegebenheiten wird der Verkehrswert flir
das in der Gemarkung Huttenkofen gelegene Wald(teil-)grundstiick

zum Qualitatsstichtag 24.07.2025 wie nachfolgend geschatzt:

Tabelle 11: Verkehrswert des Wald(teil-)grundstiicks zum Qualitatsstichtag
24.07.2025

Verkehrswert des Wald(teil-)grundstiicks zum Qualitétsstichtag 24.07.2025
Flur- Flache
stlick m? Boden Bestand Gesamt
€ €/m? € €/m? € €/m?
| 304 | 16.217| 34416  2,12[ 39611 244 74.027| 456
______ Weg | 632| 1390 220 | | 13%0]| 220
Sa 16.849| 35.806( 2,13| 39.611 ’ 2,35 75.417 4,48
_______ Sa. | 16.217] 34416  212[ 39611 244 74027] 456
______ Weg | . 632| 1390] 220/ | 1 1390 220
Gesamt 16.849| 35.806 2,13 39.611 2,35 75.417 4,48
Wert des Bodens 35.806 2,13
Wert des Holzbestandes 39.611 2,35
Geschatzter Verkehrswert 75.417 4,48
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Abteilung

teil-)grundstiickes zum

(

Schatzung des Verkehrswertes des Wald

Qualitatsstichtag 25.07.2025

Tabelle 12:
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Massenberechnung Fichte

Flurnummer: 304 Hiittenkofen, Bestand 1

Altdurchforstung/Altholz

BHD | Stiick | Kreisflache | vielf. Kreisfla. Sa Reihe 100 | Reihe| Efm
10 0,00785 0 0 0,06 0,82 | 0,0000
12 0,01131 0 0 0,12 0,82 0,0000
14 0,01539 0 0 0,19 0,82 | 0,0000
16 0,02010 0 0 0,26 0,82 0,0000
18 0,02540 0 0 0,35 0,82 | 0,0000
20 0,03140 0 0 0,45 0,82 0,0000
22 3 0,03800 0,114 0,114 0,55 0,82 | 1,3530
24 1 0,04520 0,0452 0,1592 0,67 0,82 0,5494
26 2 0,05310 0,1062 0,2654 0,80 0,82 | 1,3120
28 1 0,06160 0,0616 0,327 0,93 0,82 0,7626
30 0,07070 0 0,327 1,08 0,82 | 0,0000
32 0,08040 0 0,327 1,24 0,82 0,0000
34 1 0,09080 0,0908 0,4178 1,41 0,82 | 1,1562
36 0,10180 0 0,4178 1,59 0,82 0,0000
38 1 0,11340 0,1134 0,5312 1,77 0,82 | 1,4514
40 1 0,12570 0,1257 0,6569 1,97 0,82 1,6154
42 1 0,13850 0,1385 0,7954 2,18 0,82 | 1,7876
44 1 0,15210 0,1521 0,9475 2,38 0,82 | 1,9516
46 0,16620 0 0,9475 2,59 0,82 | 0,0000
48 0,18100 0 0,9475 2,82 0,82 0,0000
50 0,19630 0 0,9475 3,05 0,82 | 0,0000
52 0,21240 0 0,9475 3,27 0,82 0,0000
54 0,22900 0 0,9475 3,5 0,82 | 0,0000
56 0,24630 0 0,9475 3,73 0,82 0,0000
58 0,26420 0 0,9475 3,95 0,82 | 0,0000
60 0,28270 0 0,9475 418 0,82 | 0,0000
62 0,30190 0 0,9475 4,41 0,82 | 0,0000
64 0,32169 0 0,9475 4,63 0,82 | 0,0000
66 0,34211 0 0,9475 4,88 0,82 | 0,0000
68 0,36316 0 0,9475 5,14 0,82 | 0,0000
70 0,38485 0 0,9475 5,39 0,82 | 0,0000
72 0,40715 0 0,9475 5,67 0,82 | 0,0000
74 0,43008 0 0,9475 5,94 0,82 | 0,0000
76 0,45364 0 0,9475 6,22 0,82 | 0,0000
78 0,47783 0 0,9475 6,51 0,82 | 0,0000
80 0,50265 0 0,9475 6,80 0,82 | 0,0000
88 0,60821 0 0,9475 7,97 0,82 | 0,0000

12 0,9475 0,94750 11,94
12 = 0,47375 38 cm = 0,5312
34cm = 0,4178 4cm=0,1134
hm ca.33m
Alter 60 - 90/80
Bon OH 36
dz 36,97 cm
dm 31cm

Anlage 2: Massenberechnung Fichte Bestand 1 Flurnummer 304 Huttenkofen - Altdurchforstung/Altholz



Massenberechnung Kiefer

Flurnummer: 304 Hiittenkofen, Bestand 1

Altdurchforstung/Altholz

BHD | Stiick | Kreisflache | vielf. Kreisfla. Sa Massenreihe 100 ([Reihe| Efm
10 0,00785 0 0 0,06 0,61 0,00000
12 0,01131 0 0 0,11 0,61 0,00000
14 0,01539 0 0 0,17 0,61 0,00000
16 0,02010 0 0 0,24 0,61 0,00000
18 0,02540 0 0 0,32 0,61 0,00000
20 1 0,03140 0,0314 0,0314 0,41 0,61 0,25010
22 3 0,03800 0,114 0,1454 0,52 0,61 0,95160
24 1 0,04520 0,0452 0,1906 0,63 0,61 0,38430
26 2 0,05310 0,1062 0,2968 0,75 0,61 0,91500
28 4 0,06160 0,2464 0,5432 0,89 0,61 2,17160
30 1 0,07070 0,0707 0,6139 1,04 0,61 0,63440
32 1 0,08040 0,0804 0,6943 1,19 0,61 0,72590
34 0,09080 0 0,69430 1,36 0,61 0,00000
36 0,10180 0 0,69430 1,55 0,61 0,00000
38 0,11340 0 0,69430 1,74 0,61 0,00000
40 1 0,12570 0,1257 0,82000 1,94 0,61 1,18340
42 0,13850 0 0,82000 2,16 0,61 0,00000
44 0,15210 0 0,82000 2,39 0,61 0,00000
46 0,16620 0 0,82000 2,63 0,61 0,00000
48 0,18100 0 0,82000 2,89 0,61 0,00000
50 0,19630 0 0,82000 3,15 0,61 0,00000
52 0,21240 0 0,82000 3,43 0,61 0,00000
54 0,22900 0 0,82000 3,72 0,61 0,00000
56 0,24630 0 0,82000 4,03 0,61 0,00000
58 0,26420 0 0,82000 4,35 0,61 0,00000
60 0,28270 0 0,82000 4,67 0,61 0,00000
62 0,30190 0 0,82000 5,01 0,61 0,00000
64 0,32169 0 0,82000 5,34 0,61 0,00000
66 0,34211 0 0,82000 5,69 0,61 0,00000
68 0,36316 0 0,82000 6,05 0,61 0,00000
70 0,38485 0 0,82000 6,43 0,61 0,00000
72 0,40715 0 0,82000 6,8 0,61 0,00000
74 0,43008 0 0,82000 7,19 0,61 0,00000
76 0,45364 0 0,82000 7,58 0,61 0,00000
78 0,47783 0 0,82000 7,99 0,61 0,00000
80 0,50265 0 0,82000 8,39 0,61 0,00000

14 0,82 7,2163
112 = 0,41 28 cm = 0,5432
26 cm = 0,2968 2 cm =0,2464

hm ca.25m

Alter 70 -100/85

Bon 1,0 Wiedemann, 1943
dz 27,92 cm

dm 27,31 cm

Anlage 2: Massenberechnung Kiefer Bestand 1 Flurnummer 304 Huttenkofen - Altdurchforstung/Altholz



Umrechnung von Massen- in Flachenanteile nach der Methode von Laer

Altdurchforstung/Altholz Flurnummer 304 Hiittenkofen - Stichprobenaufnahme

ideelle Flachen|Holzarten-
Flache Holzart Alter g EK Masse|Masse| vollbestockt | anteile | BG*
ET/ha Sp.6 Sa.Sp 8
ha Jahre qgm Efm| Efm Sp.7 Sp.1
1 2 3 4 5 6| 7 8 9 10

1
0,0170 Fichte 60 - 90/80 OH 36 11,94 603 0,0198 100%
0,0170 11,94 0,0198 100% 1,16

Anlage 3: Umrechnung von Massen- in Flachenanteile, Bestand 1 Flurnummer 304 Huttenkofen




Umrechnung von Massen- in Flachenanteile nach der Methode von Laer

Altholzrand Flurnummer 304 Huttenkofen - Stichprobenaufnahme

ideelle Flachen|Holzarten-
Flache Holzart Alter g EK Masse|Masse| vollbestockt | anteile | BG*
ET/ha Sp.6 Sa.Sp 8
ha Jahre qgm Efm| Efm Sp.7 Sp.1
1 2 3 4 5 6| 7 8 9 10

1
0,0170 Kiefer 70 - 100/85 1,0 7,22 318 0,0227 100%
0,0170 7,22 0,0227 100% 1,34

Anlage 3: Umrechnung von Massen- in Flachenanteile, Bestand 1 Flurnummer 304 Huttenkofen




Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Fichte
304 Bestand 1 Altdurchforstung/Altholz

100% 603,00

MWSt. 5,5%
Werbungskostenbelasteter Erlos

Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 23,00
Rucken/Hackschnitzel 5,00
Mehrwertsteuer 19%

Werbungskostenfreier Erlos

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

SRM

Qualitatsstichtag: 24.07.2025

Erlos

€

0,00
11.235,10
19.472,08
14.848,27
6.251,90
1.562,98
0,00

0,00

0,00
53.370,32
3.630,06
1.505,09
58.505,47

80 Vorrat Efmo.R. 603 OH 36 stark geneigt
BHD 31cm
Holzerlos
B C D
73% 15% 12%  Mittel
aktueller Abtriebswert
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm
0% 0,00 47,00 47,00 35,00 45,56
17% 102,51 112,00 112,00 92,00 109,60
27% 162,81 122,00 122,00 102,00 119,60
19% 114,57 132,00 132,00 112,00 129,60
8% 48,24 132,00 132,00 112,00 129,60
2% 12,06 132,00 132,00 112,00 129,60
0% 0,00 132,00 132,00 112,00 129,60
0% 0,00 132,00 132,00 112,00 129,60
0% 0,00 132,00 132,00 112,00 129,60
73% 440,19
14% 84,42 43,00
13% 78,39 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00

3.217,80
61.723,27

12.066,03
940,68
2.471,27
15.477,98

46.245,29
76,69



Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Fichte
304 Bestand 2 Altholz

100% 665,00

MWSt. 5,5%
Werbungskostenbelasteter Erlos

Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 24,00
Rucken/Hackschnitzel 5,00
Mehrwertsteuer 19%

Werbungskostenfreier Erlos

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

SRM

Qualitatsstichtag: 24.07.2025

Erlos

€

0,00
2.910,04
11.116,14
21.512,75
19.791,73
9.465,61
3.442,04
0,00

0,00
68.238,31
2.287,60
1.404,48
71.930,39

90 Vorrat Efmo.R. 665 OH 36 stark geneigt
BHD 40cm
Holzerlos
B C D
75% 12% 13%  Mittel
aktueller Abtriebswert
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm
0% 0,00 47,00 47,00 35,00 45,44
4% 26,60 112,00 112,00 92,00 109,40
14% 93,10 122,00 122,00 102,00 119,40
25% 166,25 132,00 132,00 112,00 129,40
23% 152,95 132,00 132,00 112,00 129,40
11% 73,15 132,00 132,00 112,00 129,40
4% 26,60 132,00 132,00 112,00 129,40
0% 0,00 132,00 132,00 112,00 129,40
0% 0,00 132,00 132,00 112,00 129,40
81% 538,65
8% 53,20 43,00
11% 73,15 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00

3.956,17
75.886,56

14.204,40
877,80
2.865,62
17.947,82

57.938,74
87,13



Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Fichte
304 Bestand 1 Jungwuchs

Werbungskostenfreier Erlos

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

50 Vorrat Efmo.R. 340 OH 36 eben
BHD 30cm
Holzerlos
B C D
60% 20% 20% Mittel
2021 - 2025
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm
0% 0,00 45,00 45,00 37,00 43,40
18% 61,20 90,00 90,00 63,00 84,60
28% 95,20 100,00 100,00 73,00 94,60
18% 61,20 110,00 110,00 83,00 104,60
7% 23,80 110,00 110,00 83,00 104,60
1% 3,40 110,00 110,00 83,00 104,60
0% 0,00 110,00 110,00 83,00 104,60
0% 0,00 110,00 110,00 83,00 104,60
0% 0,00 110,00 110,00 83,00 104,60
72% 244,80
14% 47,60 43,00
14% 47,60 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00
100% 340,00
MWSt. 5,5%
Werbungskostenbelasteter Erlos
Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 23,00
Rucken/Hackschnitzel 5,00 SRM
Mehrwertsteuer 19%

Qualitatsstichtag: 24.07.2025

Erlos

€
0,00
5.177,52
9.005,92
6.401,52
2.489,48
355,64
0,00
0,00
0,00
23.430,08
2.046,80
913,92
26.390,80

1.451,49
27.842,29

6.725,20

571,20
1.386,32
8.682,72

19.159,58
56,35



Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Kiefer
304 Bestand 1 Altdurchforstung/Altholz

Bewertungsstichtag: 24.07.2025

Erlos

€
0,00
0,00
2.662,87
9.068,42
9.632,40
4.210,34
971,62
0,00
0,00
26.545,64
1.286,31

110 Vorrat Efmo.R. 349 1,0 stark geneigt
BHD 44 cm
Holzerlos
B C D
20% 40% 40%  Mittel
aktueller Abtriebswert
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm
0% 0,00 0,00
0% 0,00 76,50 76,50 51,00 66,30
10% 34,90 86,50 86,50 61,00 76,30
29% 101,21 110,00 97,00 72,00 89,60
30% 104,70 120,00 98,00 72,00 92,00
13% 45,37 120,00 100,00 72,00 92,80
3% 10,47 120,00 100,00 72,00 92,80
0% 0,00 120,00 100,00 72,00 92,80
0% 0,00 120,00 100,00 72,00 92,80
85% 296,65
6% 20,94 43,00
9% 31,41 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00

100% 349,00

MWSt. 5,5%
Werbungskostenbelasteter Erlos

Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 23,00
Rucken/Hackschnitzel 5,00
Mehrwertsteuer 19%

Werbungskostenfreier Erlos

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

SRM

603,07
28.435,02

1.563,93
29.998,95

7.304,57

376,92
1.459,48
9.140,97

20.857,98
59,76



Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Kiefer

304 Bestand 1 Altdurchforstung/Altholz - Uberbestockung

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

Bewertungsstichtag: 24.07.2025

110 Vorrat Efmo.R. 349 1,0 stark geneigt
BHD 35cm
Holzerlos
B C D
0% 50% 50%  Mittel Erlos
aktueller Abtriebswert
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm €
0% 0,00 0,00 0,00
9% 31,41 76,50 76,50 51,00 63,75 2.002,39
34% 118,66 86,50 86,50 61,00 73,75 8.751,18
28% 97,72 110,00 97,00 72,00 84,50 8.257,34
8% 27,92 120,00 98,00 72,00 85,00 2.373,20
1% 3,49 120,00 100,00 72,00 86,00 300,14
0% 0,00 120,00 100,00 72,00 86,00 0,00
0% 0,00 120,00 100,00 72,00 86,00 0,00
0% 0,00 120,00 100,00 72,00 86,00 0,00
80% 279,20 21.684,24
10% 34,90 43,00 2.143,86
10% 34,90 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00 670,08
100% 349,00 24.498,18
MWSt. 5,5% 1.347,40
Werbungskostenbelasteter Erlos 25.845,58
Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 23,00 7.224,30
Riicken/Hackschnitzel 5,00 SRM 418,80
Mehrwertsteuer 19% 1.452,19
9.095,29
Werbungskostenfreier Erl6s 16.750,29
48,00



Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Kiefer

304 Bestand 2 Altholz

Bewertungsstichtag: 24.07.2025

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

110 Vorrat Efmo.R. 349 1,0 stark geneigt
BHD 44 cm
Holzerlos
B C D
20% 40% 40% Mittel Erlos
aktueller Abtriebswert
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm €
0% 0,00 0,00 0,00
0% 0,00 76,50 76,50 51,00 66,30 0,00
10% 34,90 86,50 86,50 61,00 76,30 2.662,87
29% 101,21 110,00 97,00 72,00 89,60 9.068,42
30% 104,70 120,00 98,00 72,00 92,00 9.632,40
13% 45,37 120,00 100,00 72,00 92,80 4.210,34
3% 10,47 120,00 100,00 72,00 92,80 971,62
0% 0,00 120,00 100,00 72,00 92,80 0,00
0% 0,00 120,00 100,00 72,00 92,80 0,00
85% 296,65 26.545,64
6% 20,94 43,00 1.286,31
9% 31,41 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00 603,07
100% 349,00 28.435,02
MWSt. 5,5% 1.563,93
Werbungskostenbelasteter Erlos 29.998,95
Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 24,00 7.622,16
Riicken/Hackschnitzel 5,00 SRM 376,92
Mehrwertsteuer 19% 1.519,83
9.518,91
Werbungskostenfreier Erl6s 20.480,05
58,68



Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Kiefer
304 Bestand 1 Altdurchforstung/Altholz

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

Bewertungsstichtag: 24.07.2025

120 Vorrat Efmo.R. 356 1,0 stark geneigt
BHD 48cm
Holzerlos
B C D
30% 40% 30% Mittel Erlos
2021 - 2025
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm €
0% 0,00 0,00 0,00
0% 0,00 57,00 57,00 45,00 53,40 0,00
3% 10,68 67,00 67,00 50,00 61,90 661,09
19% 67,64 98,00 77,00 56,00 77,00 5.208,28
32% 113,92 106,00 80,00 56,00 80,60 9.181,95
24% 85,44 108,00 80,00 56,00 81,20 6.937,73
9% 32,04 108,00 80,00 56,00 81,20 2.601,65
0% 0,00 108,00 80,00 56,00 81,20 0,00
0% 0,00 108,00 80,00 56,00 81,20 0,00
87% 309,72 24.590,70
5% 17,80 43,00 1.093,43
8% 28,48 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00 546,82
100% 356,00 26.230,94
MWSt. 5,5% 1.442,70
Werbungskostenbelasteter Erlos 27.673,65
Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 23,00 7.532,96
Riicken/Hackschnitzel 5,00 SRM 341,76
Mehrwertsteuer 19% 1.496,20
9.370,92
Werbungskostenfreier Erl6s 18.302,73
51,41



Sorten
L 1a
1b
2a
2b
3a
3b
4
5
6

IL/1S
NVD

AuWert Kiefer

304 Bestand 2 Altholz

Bewertungsstichtag: 24.07.2025

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

120 Vorrat Efmo.R. 356 1,0 stark geneigt
BHD 48cm
Holzerlos
B C D
30% 40% 30% Mittel Erlos
2021 - 2025
% Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm €
0% 0,00 0,00 0,00
0% 0,00 57,00 57,00 45,00 53,40 0,00
3% 10,68 67,00 67,00 50,00 61,90 661,09
19% 67,64 98,00 77,00 56,00 77,00 5.208,28
32% 113,92 106,00 80,00 56,00 80,60 9.181,95
24% 85,44 108,00 80,00 56,00 81,20 6.937,73
9% 32,04 108,00 80,00 56,00 81,20 2.601,65
0% 0,00 108,00 80,00 56,00 81,20 0,00
0% 0,00 108,00 80,00 56,00 81,20 0,00
87% 309,72 24.590,70
5% 17,80 43,00 1.093,43
8% 28,48 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 8,00 546,82
100% 356,00 26.230,94
MWSt. 5,5% 1.442,70
Werbungskostenbelasteter Erlos 27.673,65
Werbungskosten
Prozessoraufarbeitung 24,00 7.860,48
Riicken/Hackschnitzel 5,00 SRM 341,76
Mehrwertsteuer 19% 1.558,43
9.760,67
Werbungskostenfreier Erl6s 17.912,98
50,32



AuWert Buche

304 Bestand 2 Altholz

130 Vorrat Efmo.R.

BHD 55cm
Holzerlos
Sorten %
L 1a 0%
1b 0%
2a 0%
2b 0%
3a 3%
3b 12%
4 39%
5 9%
6 0%
63%
IL/IS 30%
NVD 7%
100%
MWSt.

Efm

0,00
0,00
0,00
0,00
15,51
62,04
201,63
46,53
0,00
325,71

155,10

517

B
35%

€/Efm
55,00
55,00
55,00
55,00
68,00
72,00
93,00
103,00
109,00

Qualitatsstichtag: 24.07.2025

stark geneigt

1,0
C D
35% 30% Mittel
2021 - 2025

€/Efm €/Efm €/Efm
55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00
62,00 55,00 62,00
62,00 55,00 63,40
66,00 55,00 72,15
68,00 55,00 76,35
69,00 55,00 78,80
55,00

36,19 Hack SRM Fm = 2,4 SRM

517,00

5,5%

Werbungskostenbelasteter Erlos

Werbungskosten

Prozessoraufarbeitung

Riicken/Hackschnitzel

Mehrwertsteuer

Werbungskostenfreier Erlos

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

27,00 Fm/Rm

5,00
19%

SRM

10,00

Erlos

€
0,00
0,00
0,00
0,00
961,62
3.933,34
14.547,60
3.552,57
0,00
22.995,13
8.530,50
868,56
32.394,19

1.781,68
34.175,87

12.981,87
434,28
2.549,07
15.965,22
18.210,65
35,22



AuWert Buche

304 Bestand 3 Altholz

100 Vorrat Efm o.R.

BHD 40cm
Holzerlos
Sorten %
L 1a 0%
1b 0%
2a 0%
2b 12%
3a 19%
3b 13%
4 7%
5 0%
6 0%
51%
IL/IS 39%
NVD 10%
100%
MWSt.

Werbungskostenbelasteter Erlos

Werbungskosten

Prozessoraufarbeitung

Riicken/Hackschnitzel

Mehrwertsteuer

Werbungskostenfreier Erlos

Qualitatsstichtag: 24.07.2025

437 1,0 schroff bis
sehr schroff
B C D
15% 45% 40%  Mittel Erlos
2021 - 2025

Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm €
0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
52,44 55,00 55,00 55,00 55,00 2.884,20
83,03 68,00 62,00 5500 60,10 4.990,10
56,81 72,00 62,00 55,00 60,70 3.448,37
30,59 93,00 66,00 55,00 6565 2.008,23
0,00 103,00 68,00 55,00 68,05 0,00
0,00 109,00 69,00 55,00 69,40 0,00
222,87 13.330,90
170,43 55,00 9.373,65
43,70 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 10,00 1048,80
437,00 23.753,35
5,5% 1.306,43
25.059,79
45,00 Fm/Rm 17.698,50
5,00 SRM 524,40
19% 3.462,35
21.685,25
3.374,54
7,72

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos



AuWert Buche

304 Bestand 1 Jungwuchs

120 Vorrat Efmo.R.

BHD 50cm
Holzerlos
Sorten %
L 1a 0%
1b 0%
2a 0%
2b 2%
3a 8%
3b 18%
4 27%
5 4%
6 0%
59%
IL/IS 33%
NVD 8%
100%
MWSt.

Efm

0,00
0,00
0,00
9,84
39,36
88,56
132,84
19,68
0,00
290,28

162,36

492 1,0

B C D

30% 35% 35% Mittel
2021 - 2025

€/Efm €/Efm €/Efm €/Efm
55,00 55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00 55,00
55,00 55,00 55,00 55,00
68,00 62,00 55,00 61,35
72,00 62,00 55,00 62,55
93,00 66,00 55,00 70,25
103,00 68,00 55,00 73,95
109,00 69,00 55,00 76,10
55,00

39,36 Hack SRM Fm = 2,4 SRM

492,00

5,5%

Werbungskostenbelasteter Erlos

Werbungskosten

Prozessoraufarbeitung

Riicken/Hackschnitzel

Mehrwertsteuer

Werbungskostenfreier Erlos

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos

25,00 Fm/Rm
5,00 SRM
19%

10,00

Qualitatsstichtag: 24.07.2025

stark geneigt

Erlos

€
0,00
0,00
0,00
541,20
2.414,74
5.539,43
9.332,01
1.455,34
0,00
19.282,71
8.929,80
944,64
29.157,15

1.603,64
30.760,79

11.316,00
472,32
2.239,78
14.028,10
16.732,69
34,01



AuWert Buche

304 Bestand 3 Altholz

140 Vorrat Efmo.R.

BHD 55cm
Holzerlos
Sorten %
L 1a 0%
1b 0%
2a 0%
2b 0%
3a 3%
3b 12%
4 39%
5 9%
6 0%
63%
IL/IS 30%
NVD 7%
100%
MWSt.

Werbungskostenbelasteter Erlos

Werbungskosten

Prozessoraufarbeitung

Riicken/Hackschnitzel

Mehrwertsteuer

Werbungskostenfreier Erlos

Qualitatsstichtag: 24.07.2025

540 1,0 schroff bis
sehr schroff
B C D
28% 37% 35% Mittel Erlos
2021 - 2025

Efm €/Efm €/Efm €/Efm €/Efm €
0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
0,00 55,00 55,00 55,00 55,00 0,00
16,20 68,00 62,00 55,00 61,23 991,93
64,80 72,00 62,00 55,00 62,35 4.040,28
210,60 93,00 66,00 55,00 69,71 14.680,93
48,60 103,00 68,00 55,00 73,25 3.559,95
0,00 109,00 69,00 55,00 75,30 0,00
340,20 23.273,08
162,00 55,00 8.910,00
37,80 Hack SRM Fm = 2,4 SRM 10,00 907,20
540,00 33.090,28
5,5% 1.819,97
34.910,25
45,00 Fm/Rm 22.599,00
5,00 SRM 453,60
19% 4.379,99
27.432,59
7.477,65
13,85

Anlage 4: Werbungskostenfreier Erlos



	Wert beeinflussen (vgl. z. B. Nummer 3.(1 ))“ (Nummer  1 1 .(1 ).1 ImmoWertA). § 1 94 BauGB definiert den Verkehrswert/Marktwert folgendermaßen: "Der Verkehrswert (Marktwert) wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder sonstigen Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen wäre."SAGL (1992) beschreibt den Tausch- (Verkehrs)wert eines Gutes als „Funktion  (f) eines Komplexes von wertbestimmenden Faktoren (Einflussgrößen)“: Tausch-(Verkehrs)wert = f (Angebot/Nachfrage unter den Bedingungen der Einschätzung von Nützlichkeit und Seltenheit durch bestimmte Akteure)3.Und in der Waldwertermittlungsrichtlinie 2000 (WaldR 2000)4 heißt es unter Punkt 3. Wertermittlungsverfahren ferner: „Der Waldwert ist grundsätzlich im Wege einer Einzelwertermittlung herzuleiten.
	Bei der Einzelwertermittlung werden gesonderte Wertermittlungen für den Boden und für den Waldbestand durchgeführt. Die Summe der für den Boden und für den Waldbestand ermittelten Einzelwerte stellt regelmäßig den Waldwert dar“ (WaldR 2000).Das Sach-(Substanz)wertverfahren5 ist das Standardverfahren bei der Verkehrswertschätzung von einzelnen Beständen und von kleineren Forstbetrieben.
	stellt als ein Ergebnis seiner Analyse fest, dass der Waldpreis (Waldboden + Holzbestand)6 im Schnitt bei 50% des Preises landwirtschaftlicher Flächen oder bei 3% des Baulandpreises liegt. Der Preis für Waldboden liegt zwischen 18% und 31 %, im Schnitt bei 25% des Preises landwirtschaftlicher Flächen oder bei 1 % bis 2%, im Schnitt bei 1 ,5% des mittleren Baulandpreises. 5.Den Wert des Bodens können auch noch weitere Umstände beein-flussen, wesentlich sind hier zwei Sachverhalte zu nennen:
	1 . Die freiwillige oder unfreiwillige Einräumung von Rechten, Duldungen, Grundbenutzungen durch Dritte bzw. gänzliche Grundabtretungen, wobei die Art dieser Grundbenutzungen und –abtretungen dazu geeignet ist, auf die angrenzenden Grundstücke und Anlagen wertmindernd auszustrahlen. Typische Fälle sind Straßen- und Leitungsbau. Die Belastung mit Rechten Dritter verringert die Dispositionsfreiheit jetzt und kann, auch bei heutiger vertraglicher Absicherung, zu ungünstigen Weiterungen führen.
	5.2 Methodische Bewertungsgrundsätze zur Feststellung der
	Waldbestandswerte
	5.2.1 Nicht hiebsreife Bestände
	Für Waldbestände des Altersklassenwaldes, welche die Umtriebszeit erreicht oder überschritten haben, ist als Bestandeswert der Abtriebs-wert zu ermitteln. Für jüngere Waldbestände des Altersklassenwaldes ist der Bestandeswert nach dem Alterswertfaktorenverfahren7 zu er-mitteln. Ist jedoch der Abtriebswert größer als der nach dem Alters-wertfaktorenverfahren ermittelte Wert, so ist als Bestandeswert der Abtriebswert anzusetzen (Punkt 6.2 der WaldR 2000).
	Der Bestandeswert nach dem Alterswertfaktorenverfahren ist nach der Formel Ha = [(Au – c) x f + c)] x B zu ermitteln (siehe Punkt 6.6 der WaldR 2000).
	5.2.2
	Hiebsreife oder annähernd hiebsreife Bestände
	Bei hiebsreifen oder annähernd hiebsreifen Beständen wird der auf-stehende Holzvorrat ermittelt und daraus der werbungskostenfreie Ertrag (Abtriebswert9) errechnet.
	Umtriebszeiten
	Die Umtriebszeit (U) bedeutet nach SPEIDEL (1 967) die planmäßige Produktionsdauer einer Holzart innerhalb einer Betriebsklasse. HUBER (1 966) definiert die Umtriebszeit als durchschnittliches Abtriebsalter der in einer Hochwaldbetriebsklasse vereinigten Bestände. Die Adjektive „planmäßig“ und „durchschnittlich“ machen deutlich, dass die Umtriebszeit keinen festen Wert darstellt, sondern vielmehr vom Planersteller und Betriebsleiter je nach der Zielsetzung und den Umständen im Forstbetrieb variiert werden kann. Der zeitliche Spielraum ist groß und reicht von der „maximalen physischen Umtriebszeit“ bis zur „Umtriebszeit eines maximalen erntekostenfreien Ertrages.“In der WaldR 2000 heißt es unter Punkt 6.6.1 : „Die Umtriebszeit (U) ist grundsätzlich nach dem Betriebswerk bzw. Betriebsgutachten oder nach der gegendüblichen Umtriebszeit anzusetzen.“
	6.4 Natürliche Waldzusammensetzung1 1
	Die natürlichen Waldgesellschaften des Östlichen Niederbayerischen Tertiärhügellandes sind submontane Buchenwälder mit Stieleiche, Fichte und Tanne. Auf ärmeren Sanden und Kiesen Eichen und Kiefern.
	Aus der Kaufpreissammlung geht gewöhnlich nicht hervor, ob dieverkauften Holzflächen gut oder ungünstig liegen, auch nicht, ob es sich dabei um wüchsige oder schlechte Lagen handelt. Auch scheint nicht auf, ob die Grundstücke eine Zuwegung besitzen, oder ob diese fehlt und ggf. über Fremdgrund gefahren werden muss. Das Interesse an Grundstücken ohne Wegeanschluss ist aber geringer, weil man bei der Bringung des Holzes auf das nachbarschaftliche Einverständnis angewiesen ist, für die Benützung fremder Wege muss zudem mit Kosten gerechnet werden. Solche Grundstücke haben damit grundsätzlich einen geringeren Wert als Grundstücke mit Zuwegung. Da im Einzelfall schwer zu klären ist, ob ein Grundstück über eine Zuwegung verfügt, oder ob begünstigte Geh- und/oder Fahrtrechte bestehen, dazu zählen ggf. auch ungeschriebene Gewohnheitsreichte,
	langjährigen Mittel von 1 961 bis 1990. Das Trockenjahr 2018 zog massive Käferschäden nach sich, mit einem enormen Schadholzaufkommen. Der 21 . Juli 2024 wurde als der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Wetteraufzeichnungen ausgerufen. Die sich immer mehr abzeichnende Klimaerwärmung stellen Planbarkeit und Nachhaltigkeit im Wald zunehmend in Frage. Die Näherungswerte für den Waldboden sind in der nachfolgenden Tabelle zusammengefasst:
	Basiswert Waldboden: 2,20 €/m²
	aufbereitet, dass sich die eingemischte Buche im Schutz des lichtergestellten Bestandes verjüngen kann. Je nach Bedarf kann in weiteren Durchgängen nachgelichtet werden. Zug um Zug wird dichtstehendes und hiebsreifes Holz entnommen und bekommt die aufgelaufene Naturverjüngung Licht. Mit Fingerspitzengefühl kommt das Holz zur Nutzung und verjüngt sich der Bestand natürlich. Buchennaturverjüngung kann mit Eiche, Bergahorn, Wildkirsche, auch Lärche und Tanne überstellt werden. Fehlstellen können mit den gleichen Baumarten abgedeckt werden. Es spricht nichts dagegen, aufkommende Fichtenverjüngung zu übernehmen 15, da die Prognose für die Fichte im Klimawandel risikobehaftet16 ist, ist sie als Vornutzung und Mischung auf Zeit zu betrachten und erreichen ggf. nur einzelne Bäume die anvisierte Umtriebszeit. Sinnvoll erscheint es dazu, sie einzel- bis truppweise im Mischbestand auszuformen, dann entstehen keine größeren Kahlflächen bei ihrer Entnahme und können Lücken rasch von Mischhölzern geschlossen werden. Ähnlich ist auch mit der 1 .000 m² großen Wiederaufforstung zu verfahren. Beim Bestand 3 ist von Dauerwald auszugehen. Vordringlich ist hier wegen der Schroffheit
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